
Stadtverwaltung Eisenach Eisenach, 26.03.2009
Oberbürgermeister

1. Änderung

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 55. Sitzung des Stadtrates  der Stadt Eisenach am Freitag, dem
03. April 2009, um 16:00 Uhr, im Saal 13, EG, Verwa ltungsgebäude, Markt 22 (Ein- und Ausgang über
Badergasse), mit folgender ergänzter Tagesordnung e in:

I. Öffentlicher Teil

1) Eröffnung und Begrüßung
2) Einwohnerfragestunde
3) Mitteilungen des Oberbürgermeisters
4) Genehmigung der Niederschrift über die 54. Sitzung am 27. Februar 2009 – öffentlicher Teil
5) Bericht der Behindertenbeauftragten
6) Verteilung der Mittel aus dem Konjunkturpaket II

(Die Beschlussvorlage wird schnellstmöglich nachger eicht!)
7) Haushaltssatzung der Stadt Eisenach mit den Anla gen für das Haushaltsjahr 2009 und

Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2009
hier: Beitrittsbeschluss
(Die Beschlussvorlage wird schnellstmöglich nachger eicht!)

8) 4. Änderung der Gebührensatzung der Stadtbibliothek Eisenach
hier: Beratung und Beschlussfassung

9) Integration der Staatlichen Berufsschule für Gesundheit und Soziales „Dr. Siegfried Wolff“ in das
Staatliche Berufsschulzentrum „Ludwig Erhard“ als Abteilung Gesundheit und Soziales

10) Tor zur Stadt, Ergebnis Planerwerkstatt 9./10.03.09 – Grundsatzbeschluss
(Die Beschlussvorlage wird schnellstmöglich nachger eicht!)

11) Bebauungsplan der Stadt Eisenach Nr. 6.1 „Tor zur S tadt“
hier:  Auslegungsbeschluss zum geänderten Entwurf
(Die Beschlussvorlage wird schnellstmöglich nachgere icht!)

12) Tor zur Stadt, Standort Zentraler Omnibusbahnhof – Grundsatzbeschluss
13) Jahresabschluss des Regiebetriebes für das Geschäftsjahr 2008

hier: Bestellung Wirtschaftsprüfer
14) Antrag der DIE LINKE.-Stadtratsfraktion – Mindestlöhne in städtischen Gesellschaften und bei

städtischen Anteilseignerschaften
15) Antrag der DIE LINKE.-Stadtratsfraktion – Umsetzung Konjunkturpaket II
16) Antrag der B 90/Die Grünen-Stadtratsfraktion – Berufung einer Beraterkommission für die Vergaben

zum Konjunkturpaket II
17) Antrag der B 90/Die Grünen-Stadtratsfraktion – Beitritt zum freiwilligen Aktionsbündnis für eine

gentechnikfreie Landwirtschaft in Thüringen
18) Antrag der B 90/Die Grünen-Stadtratsfraktion – Verwendung von Natursteinen ohne ausbeuterische

Kinderarbeit
19) Anfragen

Die Einladung zum Tagesordnungspunkt 7 und zum Tage sordnungspunkt 11 erfolgt gemäß § 35
Abs. 2 ThürKO wegen Dringlichkeit unter Verkürzung der Ladungsfrist.

II. Nichtöffentlicher Teil

Protokollbestätigungen
Vergleich
Grundstücksangelegenheiten

Matthias Doht
Oberbürgermeister



Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

25.03.2009 936-55/2009 3 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I                     

Betreff

Standortvergleich „Zentraler Omnibusbahnhof“ in Eisenach

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

31.03.2009 8nöT

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss 30.03.2009 8öT

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat 03.04.2009 3öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung    Einnahmen Haushaltsstelle :.
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

                              

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.: ………….. Beschluss-Nr.: ……… Beschluss-Nr.:           



I. Sachverhalt

Nachdem neben dem bereits 2005 beschlossenen Standort Bahnhofstraße nach der Vorlage eines

realisierbaren Konzeptes zum Standort Gabelsbergerstraße im Oktober 2008 eine zweite

Standortoptionen für einen Zentralen Omnibusbahnhof in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof existiert,

ist eine neue Grundsatzentscheidung erforderlich.

Zu deren Untersetzung und Plausibilisierung wurde vom Auschuss für Bau, Verkehr und Umwelt am

28.10.2008 gefordert, einen Standortvergleich mit dem Schwerpunkt hinsichtlich der zu erwartenden

Kosten zu erstellen und vorzulegen.

Der Standortvergleich wurde durch die LEG Thüringen im Rahmen der Geschäftsbesorgung erstellt und

ist in Anlage beigefügt.

Oberbürgermeister
Herr Doht

Anlagen: Anlage 01:     Standortvergleich Zentraler Omnibusb ahnhof (LEG) :
http://www.eisenach.de/fileadmin/files_db/Aktuelles/Beschluesse/Sitzung_April__2009_-_TOP_3_-
_Standortvergleich_Zentraler_Busbahnhof_-_Anlage_1.pdf



Ländlicher Wegebau im LEADER-Projekt Seite: 4
AZ:

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

03.04.2009 941-55/2009 3 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

Dez. III                     

Betreff

Stand der Umsetzung von Wegebauprojekten über die LEADER-Förderung für Ortsteile der Stadt
Eisenach

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortsteilrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat 03.04.2009 3öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Ländlicher Wegebau im LEADER-Projekt Seite: 5
AZ:

Im Rahmen der LEADER-Förderung wurden durch die drei mit der Stadt Eisenach kooperierenden
Landwirtschaftsbetriebe Anträge auf Wegebauprojekte gestellt.

Es handelt sich hierbei um
1. Wartha,  Langer Weg,  Länge: 1.540 m, Fläche: 6.930 m², Kosten: 173.250 €
Städtischer Eigenanteil: 78.618 €

2. Stockhausen, Weg zum Dürrer Hof, Länge: 1.000m, Fläche: 4.500m², Kosten 157.500 €
Städtischer Eigenanteil: 55.125 €

3. Berteroda, Fürstenweg, Länge: 1.950 m, Fläche. 8.775 m²,  Kosten: 307.125 €
Städtischer Eigenanteil: 107.494 €.

Am 23.03.2009 wurde mit den Antragstellern die Möglichkeit einer Realisierung erörtert.
Die Kostenschätzungen mit 25 € pro m² liegen am unteren Ende der Kostenskala für den Wegebau. Um
die Wege in den nächsten Jahren bauen zu können, müßten zunächst Planungskosten in den kommenden
Haushalt eingestellt werden.

Der Wegebau im Zusammenhang mit der Flurneuordnung  sollte mit den jetzigen Vorschlägen
abgestimmt werden. Das Stadtplanungsamt plant in diesem Zusammenhang ein Wegekonzept mit dem
Ziel, festzustellen, welche Wege konkret und mit welchem Ausbaugrad und welcher weiteren Nutzung
(Rad, Inlineskating) künftig benötigt werden. Die Erstellung eines solchen Konzeptes hat hohe Priorität,
da alle zukünftigen Entscheidungen zum Wegeausbau darauf aufbauen sollen.

Es wird darauf verwiesen, dass auf Grund des erheblichen Planungsvorlaufes für derartige Maßnahmen
für die LEADER-Förderung der bereits seit längerem geplante Ausbau des Weges vom Siebenborn nach
Stedtfeld vorgesehen ist. Die Planung bei diesem Projekt ist abgeschlossen und abgestimmt, die
Finanzierung verteilt sich auf mehrere Förderprogramme, der Bau soll 2010 realisiert werden.

Planungskosten für die o.g. Wege sollen in den Haushalt 2010 eingestellt werden, wobei eine
Prioritätensetzung erst nach Vorlage des zu erarbeitenden Wegekonzeptes erfolgen kann.

Auf Grund seines schlechten Zustandes soll der „Lange Weg“ in Wartha in diesem Jahr ausgebessert
werden.

Ein Austritt aus der RAG LEADER war zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt.

Oberbürgermeister Dezernentin
für Bau, Umwelt und Verkehr
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

05.03.2009 924-55/2009 5 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

01 01.3           

Betreff

Bericht der Behindertenbeauftragten

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortsteilrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat 03.04.2009 5öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Bericht

Die Sprechstunde findet jeden Donnerstag in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr statt.

Die Vertretung der Behindertenbeauftragten bei Abwesenheit übernahm Frau Bergmann vom Blindenverband, so
dass kaum eine Sprechstunde ausgefallen ist.

Es fanden 2008 insgesamt 45 Sprechstunden statt, ca. 220 jeweils neue, d. h. noch nie dagewesene Bürger suchten
die Sprechstunde auf zzgl. der ca. 150 öfter wiederkehrenden Personen.

Die Hauptthemen meiner Beratungen waren:

- Probleme mit dem Schwerbehindertenausweis,
  d. h. Widersprüche, Neuanträge, Neufeststellungsverfahren, Kampf um Merkzeichen;
- Suche nach behindertengerechtem Wohnraum, den es in Eisenach zu wenig gibt;
- Probleme am Arbeitsplatz, auf Grund psychischer Erkrankung oder Versagungsangst nach schwerer
Krankheit;
- Probleme mit dem Arbeitgeber nach schweren Krebsleiden und der darauffolgenden
  Wiedereingliederung;
- Vermittlung von vernetzten Dienstleistungen;
- Zuhören, weil viele Menschen nach Tod eines Angehörigen einsam sind und sich allein gelassen fühlen;
- Hilfe bei Umsetzung von Baumaßnahmen im privaten Umfeld;
- Vermittlung bei Problemen mit Ämtern (z. B. Verkehrsamt, Sozialamt etc.)
- Betreuung und Begleitung bei Schülerarbeiten der 11. und 12. Klassen zum Thema
  Behinderung;
- Unterstützung zur Beschaffung von Hilfsmitteln;
- Bearbeitung von Beanstandungen mangelnder Freundlichkeit öffentlicher Dienstleistungen, wie zum Beispiel

Busfahrer, Bahnhofsmitarbeiter, Kino etc..

Weitere Aufgaben der Behindertenbeauftragten waren:

- Stellungnahme zu Baumaßnahmen öffentlichen Charakters;
- Vergebliche Bemühungen zur Schaffung eines Behindertenliftes am Bachhaus.
  Hier konnten sich die Stadt und das Bachhaus nicht einigen, was auf Kosten der
  Attraktivität der Barrierefreiheit der Stadt geht.
- Problembearbeitung, deren Ende noch offen ist – barrierefreier Tourismus in Bezug auf die Nutzung von

Toiletten in Gaststätten, die nicht rollstuhlgerecht sind, in der gesamten Stadt. Zu wenige Hotels, die barrierefrei
sind.

- Stadtbegehungen mit dem Oberbürgermeister und den zuständigen Ämtern fanden statt, wo die Mängel
aufgenommen wurden.

Es gibt regelmäßige Treffen der Vereine und Verbände behinderter Menschen im Rathaus, um die Vernetzung weiter
auszubauen und weiter Gehör in der Öffentlichkeit zu finden. Des Weiteren nimmt die Behindertenbeauftragte an der
LAG der Kommunalen Behinderten-beauftragten im TMSFG teil, wo Themen wie z. B. Checklisten für barrierefreie
Mindest-standards in ÖPNV vorgestellt werden oder Erhebungen z. B. zum Thema Barrierefreie Gerichte in
Thüringen vorgestellt werden bzw. neue EU-Konventionen auf die Landesebene gebrochen werden.

Die Behindertenbeauftragte hat mit Hilfe der Stadt und zusätzlichen Spenden einen Hörkoffer für die Gehörlosen des
Vereins beschafft, damit sie barrierefrei an öffentlichen Veranstaltungen (z. B. Stadtratssitzungen) teilnehmen
können.

Es werden im Bedarfsfall Hausbesuche durchgeführt. Ein großes Thema sind Gespräche mit Ämtern oder
medizinischen Diensten, wenn die behinderten Menschen sich ohnmächtig fühlen und nicht mehr weiter wissen,
betreffs Behandlung oder Rehabilitationsmaßnahmen. Auch Beschwerden über bauliche Zustände in Wohngebieten
behinderter Menschen sind sehr häufig.

Auf Anfrage von Touristengruppen organisiere ich die Fahrdienste, z. B. auf die Wartburg.
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Ich werde oft eingeladen zu Podiumsdiskussionen oder Treffen deutschlandweiter Gruppen, z. B. auf den Hainstein,
um über die Arbeit mit Vereinen und Verbänden in der Stadt zu sprechen.
Insgesamt ist dies eine sehr sachliche Einschätzung meiner Arbeit, die nur einen Bruchteil der persönlichen
Gespräche und Problemlagen der Bürger widerspiegelt, sollten sie Interesse oder Fragen zu genauen Inhalten stehe
ich für eine Fragerunde gern zur Verfügung.

Herzliche Grüsse an die  Stadtverordnetenversammlung

Ihre Petra Braun
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I / II / III 20 / 51 / 65 / 67           

Betreff

Verteilung der Mittel aus dem Konjunkturpaket II

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortsteilrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Konjunkturpaket II Seite: 10
AZ:

I. Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt,

der vorgelegte vorläufige Maßnahmekatalog zur Umsetzung des Konjunkturpaketes II wird zur Kenntnis
genommen und zur weiteren Beratung an die zuständigen Fachausschüsse verwiesen.

II. Begründung

Auf die bisher verteilten Informationen zur Umsetzung des von der Bundesregierung beschlossenen
Konjunkturpaketes, insbesondere die den Mitgliedern des Stadtrates per Mail zugesandten Rundschreiben des
Thüringer Innenministeriums wird verwiesen.

Unter Berücksichtigung der danach geltenden Vorgaben wurde der als Anlage beigefügte
Maßnahmekatalog erstellt. In diesem sind auch alle bisher eingegangenen Anträge von freien
Trägern enthalten. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt auf der energetischen Sanierung
von Gebäuden, womit dem Grundsatz der Nachhaltigkeit entsprochen und eine
Grundvoraussetzung des Konjunkturpaketes II erfüllt wird.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bearbeitung des Maßnahmekatalog noch
nicht abgeschlossen ist und sich daher bis zu den Beratungen in den Ausschüssen noch
Veränderungen ergeben können.

Aus der Darstellung der seitens der Stadt zu finanzierenden Eigenanteile der einzelnen
Maßnahmen ist ersichtlich, dass insbesondere im Schulbereich eine Finanzierung des
städtischen Eigenanteiles nicht ohne zusätzliche Kreditfinanzierung möglich sein wird. Hierzu
ist die Einbindung von KfW-Finanzierungsmittel beabsichtigt. Um hierfür erforderliche
kommunalaufsichtliche Genehmigung erreichen zu können, ist der Nachweis der Rentierlichkeit
zu führen. Der sich zusätzlich ergebende Schuldendienst muss durch nachgewiesene
Einsparungen durch energetische Sanierungen im Rahmen des Gesamtpaketes gegenüber
plausibel nachgewiesen werden. Das sich aus den vorgeschlagenen Maßnahmen
voraussichtlich ergebende Einsparpotenzial wird derzeit noch geprüft. Eine konkrete
Darstellung soll zur Beratung des Maßnahmekataloges in den Ausschüssen vorgelegt werden.

Bei der Finanzierung der Mitleistungsanteile wurde davon ausgegangen, dass die Stadt
Eisenach die Voraussetzungen zur Gewährung von Bedarfszuweisungen erfüllt, wonach 4/5
des 25 %igen kommunalen Mitleistungsanteiles aus dem Landesausgleichsstock finanziert
werden können. Entsprechend der für das Konjunkturpaket gesondert erlassenen
Verwaltungsvorschrift sind die Voraussetzungen erfüllt, wenn

·  im Zeitraum 2007 – 2009 in zwei Haushaltsjahren der Verwaltungshaushalt nur
      mit einer Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden konnte,
·  eine eingeschränkte Kreditaufnahmefähigkeit vorliegt und
·  keine allgemeine Rücklage vorgehalten wird.

Die Verwaltungshaushalte der Haushaltjahre der 2007 und 2008 konnten nur mit Zuführungen
vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden. Mit der Haushaltsgenehmigung 2009 wurde
der Stadt eine eingeschränkte Kreditaufnahmefähigkeit attestiert. Die gesetzlich
vorgeschriebene Mindestrücklage wird nicht vorgehalten.

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung des Gemeinde- und Städtebundes am 26.03.2009
wurde durch Vertreter des Thüringer Innenministeriums mitgeteilt, dass die bisherige zeitliche
Vorgabe für die Einreichung der Förderanträge (15.05.2009) aufgrund der beabsichtigten
Änderung des Grundgesetzes voraussichtlich verändert werden wird.
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Die von der Förderalismuskommission II vorgeschlagene Änderung des Artikel 104 b Grundgesetz führt
gem. Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen vom 23.03.2009 zu einer deutlichen Erweiterung
der förderfähigen Investitionsvorhaben. Allerdings muss bei der Umsetzung des gesamten Paketes nach
wie vor die energetische Sanierung im Vordergrund stehen.

Hinsichtlich des derzeit vorliegenden vorläufigen Maßnahmekataloges würden sich nach Änderung des
Grundgesetzes die Möglichkeit ergeben, die bei den sonstigen Infrastrukturmaßnahmen aufgeführten
Brückenbaumaßnahmen als förderfähig anerkannt zu bekommen.

Durch das Thüringer Innenministerium wurde anläßlich der Informationsveranstaltung darauf
hingewiesen, dass in Kürze ein weiteres Rundschreiben zur Konkretisierung der bisherigen Vorgaben zur
Umsetzung des Paketes versandt wird. Hieraus können sich bezogen auf den heute vorgelegten
Maßnahmekatalog noch Änderungen ergeben.

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ute Lieske
Bürgermeisterin

Gisela Rexrodt
Dezernentin

Anlage

·  Excel - Übersicht vorläufiger Maßnahmekatalog der Stadt Eisenach
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Beschreibung der Maßnahme Gesamtinve
stitions-
volumen

davon nicht
förderfähig nach
Konjunkturpaket
(nach aktuellem

Stand der
Gesetzgebung!)

davon
förderfähig

nach
Konjunktur

paket
(Sp. 2 ./.
Sp. 3)

Bundesmittel
aus dem

Konjunkturpaket
(75% von Sp. 4)

evtl.
Bedarfszuwe

isung
(20% von

Sp. 4)

zu
finanzierender

Eigenanteil
(Sp. 4 ./. Sp. 5

./.  Sp. 6)

nicht
förderfähiger

Anteil der
Maßnahme

(Sp. 3)

Eigenanteil der
Stadt Eisenach

gesamt
(Sp. 7 + Sp. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sanierung der Wartburgschule 2.995.000 1.176.500 1.818.500 1.363.875 363.700 90.925 1.176.500 1.267.425
Sanierung der Hörselschule 1.554.380 579.524 974.856 731.142 194.971 48.743 579.524 628.267

Sanierung Ernst-Abbe-Gymnasium 2.309.100 2.303.100 6.000 4.500 1.200 300 2.303.100 2.303.400
Freie Waldorfschule 313.900 0 313.900 235.425

Landeskirchenamt Ev. Grundschule 450.000 0 450.000 337.500
Johannes-Falk-Schule 230.000 0 230.000 172.500

Summe Schulen 7.852.380 4.059.124 3.793.256 2.844.942 55 9.871 139.968 4.059.124 4.199.092
verfügbare Mittel Konjunkturpaket II 2.263.992 1.697.994

Differenz 1.529.264 1.146.948

Kita Dreiklang Anbau Mosewaldstraße 250.000 0 250.000 187.500
Diakonia Mariental 7 318.000 0 318.000 238.500
Thepra Stockhausen 35.000 0 35.000 26.250

Thepra Hofferbertaue 200.000 0 200.000 150.000
Ev. Kinderhaus H. v. Eichel 77.000 0 77.000 57.750

AWO Kita Haus Sonnenschein 21.500 0 21.500 16.125
Spielfläche Verkehrsgarten 70.000 0 70.000 52.500

Kita Zwergenland Hötzelsroda 200.000 0 200.000 150.000 40.000 10.000 0 10.000
Kita Spatzennest Schlachthofstraße 37.000 0 37.000 27.750 7.400 1.850 0 1.850

Kita Kindertraum Schützenstraße 10.000 0 10.000 7.500 2.000 500 0 500
Kita Am Gebräun 27 1.200.000 0 1.200.000 900.000

Summe Kindertagesstätten 2.418.500 0 2.418.500 1.813.87 5 49.400 12.350 0 12.350
verfügbare Mittel Konjunkturpaket II 1.219.072 914.304

Differenz 1.199.428 899.571

Sanierung Brücke Amrastraße 375.000 375.000 0 0 0 0 375.000 375.000
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Sanierung Brücke Mühlgraben/Bebelstr. 350.000 350.000 0 0 0 0 350.000 350.000
Goethe-Sporthalle 213.000 0 213.000 159.750 42.600 10.650 0 10.650

Fr. Ludwig Jahn Sporthalle 208.000 0 208.000 156.000 41.600 10.400 0 10.400
Koordinierung / Umrüstung

Lichtsignalanlagen
150.000 0 150.000 112.500 30.000 7.500 0 7.500

Dächer Feuerwache + Fahrzeughalle
Feuerwache

200.000 0 200.000 150.000 40.000 10.000 0 10.000

Kegelsporthalle Katzenaue 75.000 0 75.000 56.250 15.000 3.750 0 3.750
Sporthalle Hörselschule (energet.San.I) 1.191.620 662.217 529.403 397.052 105.881 26.470 662.217 688.687

Werner Seelenbinder Sporthalle 142.000 0 142.000 106.500 28.400 7.100 0 7.100
Sanierung Brücke

Karolinenstr./Grabental
350.000 350.000 0 0 0 0 350.000 350.000

Automobilbaumuseum O2 250.495 0 250.495 187.871 50.099 12.525 0 12.525
Wartburgstadion Stadionanlage 1.060.000 1.060.000 0 0 0 0 1.060.000 1.060.000

Wartburgstadion Gebäudesanierung 1.950.000 0 1.950.000 1.462.500 390.000 97.500 0 97.500
Jugendclub "Nordlicht" 40.000 0 40.000 30.000 8.000 2.000 0 2.000

Summe sonstige
Infrastrukturmaßnahmen

6.555.115 2.797.217 3.757.898 2.818.424 751.580 187.895 2.797.217 2.985.112

verfügbare Mittel Konjunkturpaket II 1.644.517 1.233.388 328.903 82.226
Differenz 2.113.381 1.585.036 422.676 105.669

Gesamtsumme investive Maßnahmen
(I+II+III)

16.825.995 6.856.341 9.969.654 7.477.241 1.360.851 340.213 6.856.341 7.196.554

verfügbare Mittel Konjunkturpaket II
insgesamt

5.127.581 3.845.686

Differenz 4.842.073 3.631.554
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

01.04.2009 940-55/2009 7 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20 20 01

Betreff

Haushaltssatzung der Stadt Eisenach mit den Anlagen  für das Haushaltsjahr 2009 und
Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2009
hier: Beitrittsbeschluss

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 01.04.2009 4öT

Stadtrat 03.04.2009 7öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : siehe Vorlage
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : siehe Vorlage

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

den Beitritt zur Änderung der Haushaltssatzung 2009  (Stadtratsbeschluss Nr. 0757/2009
vom 27. Februar 2009) gemäß der mit  Bescheid vom 2 6. März bzw. 30. März 2009
erteilten Haushaltsgenehmigung des Thüringer Landun gsverwaltungsamtes (Az.: 240.3-
1512.20-001/09-EA).

Der im § 2 Satz 1 der Haushaltssatzung vorgesehene Gesamtbetrag der
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsf örderungsmaßnahmen in Höhe von
3.500.000 € vermin-dert sich damit um 1.449.800 € a uf 2.050.200 €.

II. Begründung

Am 27.02.2009 wurde die Haushaltssatzung 2009 vom Stadtrat beschlossen. Danach wurde umgehend
die Genehmigung bei der Rechtsaufsichtsbehörde beantragt. Am 25.03.2009 fand dazu eine Anhörung
beim Präsidenten des Thüringer Landungsverwaltungsamtes statt. Im Ergebnis wurde die beigefügte
Haushaltsgenehmigung vom 26. März 2009, eingegangen in der Stadtverwaltung am 30. März 2009, mit
Auflagen und Anmerkungen erteilt.

Damit die Haushaltssatzung kurzfristig in Kraft treten kann ist der Beitrittsbeschluss erforderlich. Die
Genehmigung für die Kreditaufnahme wurde nur in Höhe von 2.050.200 € erteilt, in der
Haushaltssatzung waren ursprünglich 3.500.000 € festgesetzt worden. Der genehmigte Kredit-rahmen
entspricht den veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen, damit wird eine Netto-neuverschuldung
verhindert.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes soll nunmehr durch eine ausnahmsweise reduzierte
Veranschlagung des Fehlbetrages aus der Jahresrechnung 2007 erfolgen. Dieser betrug insgesamt
2.996.436,15 € und ist nach § 23 Abs. 1 ThürGemHV spätestens im 2. Haushaltsjahr nach seiner
Entstehung zu veranschlagen.
Die Aufsichtsbehörde hat in ihrem Bescheid ein einmaliges Abweichen von dieser Regelung eröffnet.
Der Fehlbetrag wird damit im Haushaltsjahr 2009 nur in Höhe von 1.546.636,15 € finanziert, die
restlichen 1.449.800 € müssen im Folgejahr sichergestellt werden.
Im Vermögenshaushalt verringert sich damit der bisherige Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben
von 20.498.946 € um 1.449.800 € auf 19.049.146 €.

Weitere Festlegungen zur Reduzierung eines erneut d rohenden Fehlbetrages (Haushalts-
sperren) werden kurzfristig vorbereitet und dem Hau pt- und Finanzausschuss zur
Entscheidung vorgelegt. Die Auflagen und Anmerkunge n werden umgehend in der
Verwaltung ausgewertet und Maßnahmen zur Umsetzung vorbereitet. Die städtischen
Gremien werden zeitnah einge-bunden.

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagen
Bescheid des Thüringer Landungsverwaltungsamtes vom 26. März bzw. 30. März 2009 zur Haushaltssatzung 2009:

http://www.eisenach.de/fileadmin/files_db/Aktuelles/Beschluesse/Sitzung_April__2009_-_TOP_7_-
_Beitrittsbeschluss_Haushalt_2009_-_Anlage_1.pdf
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

16.03.2009 925-55/2009 8 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

02 41 42 00 03

Betreff

4. Änderung der Gebührensatzung der Stadtbibliothek Eisenach
Hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortsteilrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

31.03.2009 3nöT

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport 24.03.2009 5öT

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 01.04.2009 5öT

Stadtrat 03.04.2009 8öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 35200.neu zu schaffen
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 35200.neu zu schaffen

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0110/2000 Beschluss-Nr.: 0406/2001 Beschluss-Nr.: 0563/2002 Beschluss-Nr.: 0241/2005
Beschluss-Nr.: 0761/2009
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
Der Ausschuss für Bildung, Schule und Sport empfiehlt,
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
die 4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadtbibliothek Eisenach.

II. Begründung

Die Stadtbibliothek Eisenach plant zur Verbesserung der Attraktivität ihres Dienstleistungsangebotes und
zur Aquirierung neuer Nutzergruppen die Einrichtung eines Bestsellerservices. Gegen eine geringe
Nutzungsgebühr von 2,- € je Medium und Leihfrist sollen Bestsellertitel entliehen werden, die dann in
entsprechend benötigter Exemplaranzahl auch jederzeit verfügbar sind. Die Einnahmen aus den
Nutzungsgebühren sollen wiederverwendet werden für den Ankauf der entsprechend nötigen Exemplare
(Deckungsfähigkeit der Einnahme- mit der Ausgabehaushaltsstelle). Zunächst ist die Anschaffung einer
entsprechenden Grundanzahl von Exemplaren erforderlich. Bei etwa 50 Titeln zu Beginn und
durchschnittlich 4 Exemplaren werden bei einem Durchschnittspreis von 20,- € je Titel etwa 4.000,- €
Startkapital benötigt. Diese Summe soll zunächst aus dem geplanten Haushaltsansatz des
Medienanschaffungskontos 35200.65100 gedeckt werden. Bei einer 14tägigen Leihfrist und der o.a.
Gebühr sind unter Berücksichtigung von Nichtentleihzeiten die Kosten nach etwa ½ bis ¾ Jahr durch die
Gebühren wieder gedeckt, so dass dann alle folgenden Staffelexemplare aus diesen Einnahmen bezahlt
werden können. Die Die Erfahrungen anderer Bibliotheken, die diesen Service bereits anbieten,
beispielsweise die Stadt- und Kreisbibliothek Gotha, die Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt, die Ernst-
Abbe-Bücherei Jena, die Stadtbibliothek Leverkusen, besagen, dass sich ein solcher Service nach etwa ¾
bis 1 Jahr durch die erzielten Einnahmen trägt.

Zudem sollten in der Gebührensatzung folgende Korrekturen vorgenommen werden:
�  Ergänzung bei den ermäßigten Benutzungsgebühren und Internetgebühren, damit diese auch für

Schüler, Auszubildende sowie Wehrdienst- bzw. Wehrersatzdienstleistende gelten
�  Begriffskorrektur „Stadtpass“ statt „Sozialpass“
�  Aufhebung der Ziffer V., da in § 1 Abs. 3 bereits festgeschrieben ist, dass die

Verwaltungskostensatzung in ihrer jeweils gültigen Fassung anzuwenden ist

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ute Lieske
Bürgermeisterin

Anlagen
4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadtbibliothek Eisenach / siehe Beschlussvorlage zur
Einbringung – TOP 9 des öffentlichen Teils der 54. Sitzung des Stadtrates – Beschluss-Nr. 0761/2009 –
nebst Anlage des Satzungsentwurfes

Verteiler

alle Stadtratsmitglieder
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4. Änderungssatzung vom ................................ zur Gebührensatzung der
Stadtbibliothek Eisenach

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S.
501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 19.11.2008 (GVBl. S. 381), der §§ 2, 10 und
12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 07.08.1991 (GVBl. S.
285, 329) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2004 (GVBl. S. 889), und der
Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek Eisenach vom 09.03.2000 (Thür.
Allgemeine Nr. 77 v. 31.03.2000, Eisenacher Presse - Thür. Landeszeitung Nr. 77 v.
31.03.2000) hat der Stadtrat der Stadt Eisenach in seiner Sitzung am
                      folgende 4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadtbibliothek
Eisenach beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Gebührensatzung der Stadtbibliothek Eisenach vom 09.03.2000 (Thür. Allgemeine
Nr. 77 v. 31.03.2000, Eisenacher Presse - Thür. Landeszeitung Nr. 77 v. 31.03.2000),
zuletzt geändert durch 3. Änderungssatzung vom 27.10.2005 (Thür. Allgemeine Nr. 263
v. 11.11.2005, Eisenacher Presse - Thür. Landeszeitung Nr. 263 v. 11.11.2005), wird
wie folgt geändert:

Das in § 1 Abs. 2 als Bestandteil der Satzung benan nte und als Anlage beigefügte
Gebührenverzeichnis wird wie folgt geändert:

1. In den Ziff. I. 1. Buchst. b), I. 3. Buchst. b) und IV. 2. werden jeweils nach dem Wort
„Studenten“ die Worte „ , Schüler, Auszubildende, Wehrdienst- und
Wehrersatzdienstleistende“ eingefügt.

2. In den Ziff. I. 1. Buchst. b) und c), I. 2. b), I. 3. Buchst. b) und c) und IV. 2. wird
jeweils das Wort „Sozialpasses“ durch das Wort „Stadtpasses“ ersetzt.

3. In Ziff. I. wird nach Unterziff. 3. eine neue Unterziff. 4. wie folgt angefügt:

„4. Nutzungsgebühr für Medien im Bestsellerservice
je Medieneinheit und Leihfrist 2,00“

4. Ziff. V. wird aufgehoben.

§ 2
In - Kraft - Treten

Diese 4. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

(Siegel)
Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

17.03.2009 926-55/2009 9 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 51 51/40 11 02

Betreff

Integration der Staatlichen Berufsschule für Gesundheit und Soziales „Dr. Siegfried Wolff“ in
das Staatliche Berufsschulzentrum „Ludwig Erhard“ als Abteilung Gesundheit und Soziales

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortsteilrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport 24.03.2009 7öT

Jugendhilfeausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 01.04.2009 6öT

Stadtrat 03.04.2009 9öT zurückgezogen

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Bildung, Schule und Sport empfiehlt,
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
1. Die Staatliche Berufsschule für Gesundheit und Soziales - Medizinische Fachschule „Dr.

Siegfried Wolff“ – Eisenach wird als Abteilung in das bestehende Staatliche
Berufsschulzentrum „Ludwig Erhard“ integriert. Damit wird die Selbständigkeit der
Staatlichen Berufsschule für Gesundheit und Soziales aufgehoben.

2. Die neue Abteilung trägt den Namen „Abteilung 5 - Gesundheit und Soziales
„Dr: Siegfried Wolff“. Die Abteilung 5 - Gesundheit und Soziales verbleibt unverändert am
Standort Nordplatz 2, 99817 Eisenach.

3. Der neue Schulteil 5 umfasst unverändert folgendes Bildungsangebot:
- 3-jährige Höhere Berufsfachschule Altenpflege
- 3-jährige Höhere Berufsfachschule Gesundheits- und Krankenpflege
- 2-jährige Höhere Berufsfachschule Podologie
- 2-jährige Höhere Berufsfachschule Sozialassistent
- 2-jährige Berufsfachschule Kinderpflege
- 2-jährige Berufsfachschule Sozialbetreuer
- 1-jährige Berufsfachschule Krankenpflegehilfe
- Fachschule Sozialpädagogik
- Fachoberschule Gesundheit und Soziales
- Berufsschule Medizinische(r) Fachangestellte(r)

4. Die Anschrift des Staatlichen Berufsschulzentrums „Ludwig Erhard“ und Sitz der
Schulleitung wird nicht verändert.

II. Begründung

Im März 2007 wurde durch die Universität Erfurt ein Gutachten über die Entwicklung der berufsbildenden
Schulen im Freistaat Thüringen im gemeinsamen Auftrag des Thüringer Kultusministers und des
Thüringer Landkreistages vorgelegt. (vgl. hierzu Stadtratsanfrage 325/2008)

In dem Gutachten erfolgte für den Zeitraum von 2000 – 2005 eine differenzierte und regionalisierte
Analyse und für den Zeitraum bis 2015 wurde eine entsprechende Prognose über die Entwicklung der
berufsbildenden Schulen in Thüringen erstellt.

Der Anfang der 90er Jahre eingetretene Geburtenrückgang um bis zu 60 % wirkt sich nach dem
Rückgang der Schülerzahlen in den Grundschulen und der Sekundarstufe I nun auch zunehmend auf die
Sekundarstufe II aus. In den nächsten Jahren ist demzufolge thüringenweit mit einem massiven
Rückgang der Schülerzahlen auch in den berufsbildenden Schulen zu rechnen.

Das Gutachten empfiehlt den Schulträgern, sich darauf einzustellen, dass eine Konzentration der
Angebote auf deutlich weniger Standorte für das einzelne Angebot in den jeweiligen Regionen stattfinden
wird und muss. Es sollen zukunftssichere und effektive Schulstrukturen geschaffen werden. Die
Schulträger sollen im Rahmen ihrer Gestaltungsmöglichkeiten Angebote der berufsbildenden Schulen
konzentrieren und zusammenlegen, um rechtzeitig der demografischen Entwicklung entgegen zu wirken.
Bereits im vergangenen Jahr erfolgten in Thüringen erste Zusammenlegungen von gewerblich –
technischen berufsbildenden Schulen mit berufsbildenden Schulen für Gesundheit und Soziales. 

In den bisher zu dem beabsichtigten Neubau des Staatlichen Berufsschulzentrums „Ludwig Erhard“
geführten Gesprächen wurde durch das Thüringer Kultusministerium, sowohl durch den Thüringer
Kultusminister als auch durch den Staatsekretär, angeregt, die beiden berufsbildenden Schulen in
Eisenach zusammenzulegen und somit das bestehende Berufsschulzentrum „Ludwig Erhard“ weiter zu
verfestigen.

Eine gleichlautende Empfehlung wurde durch eine externe Expertengruppe ausgesprochen, die die
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Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales als eine der ersten berufsbildenden
Schulen in Thüringen einer Prüfung unterzogen hat.

Die Intergation der Staatlichen Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales in das Staatliche
Berufsschulzentrum zieht keine finanziellen Auswirkungen nach sich. Die Kosten für das Lehrpersonal
werden durch das Thüringer Kultusministerium getragen. Die Stadt Eisenach ist als Schulträger für den
sächlichen Schulaufwand nach dem Thüringer Schulfinanzierungsgesetz sowie die schulischen
Rahmenbedingen zuständig. Eine fachliche Kooperation mit anderen Bildungsträgern in den
gesundheitlich – sozialen Fachrichtungen bleibt hiervon grundsätzlich unberührt und sollte langfristig
vertieft werden. 

Ebenfalls unverändert bleibt der Standort der neuen Abteilung 5 - Gesundheit und Soziales „Dr. Siegfried
Wolff“ im Gebäude Nordplatz 2, 99817 Eisenach sowie das Bildungsangebot, welches weiterhin
vorgehalten wird. 

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ute Lieske
Bürgermeisterin

Anlage
Gutachten über die Entwicklung der berufsbildenden Schulen im Freistaat Thüringen
(Gutachten wurde per E-Mail an die Fraktionsvorsitzenden versandt!)
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

30.03.2009 938-55/2009 10 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

01                     

Betreff

Tor zur Stadt: Ergebnis der Planerwerkstatt vom 09./10.03.09 – Grundsatzbeschluss

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

31.03.2009 4nöT

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss 30.03.2009 5öT

Haupt- und Finanzausschuss 01.04.2009 7öT

Stadtrat 03.04.2009 10öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung    Einnahmen Haushaltsstelle :
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

                              

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0245/2005 Beschluss-Nr.: BVU 007/2008          
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I. Beschlussvorschlag

der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt,

1. das städtebauliche Fachgutachten der Büros Prof. Ackers, HKS/Prof. Hestermann und
Gildehaus.Reich als Ergebnis der Planerwerkstatt vom 09./10.03.2009 der weiteren Arbeit
am Projekt „Tor zur Stadt“ und insbesondere dem Bebauungsplanverfahren Nr. B 6.0 / B
6.1 zu Grunde zu legen;

2. den Oberbürgermeister zu beauftragen, die erforderlichen Untersuchungen zu den
verkehrstechnischen Auswirkungen des Ergebnisses der Planerwerkstatt auf das
gesamtstädtische Verkehrsnetz und die Umsetzung des „Mitelfristigen Verkehrskonzeptes
Innenstadt“ vorzubereiten;

3. den Oberbürgermeister zu beauftragen, bei den Behörden des Freistaates Thüringen die
Einstellung des Planfeststellungsverfahrens für die B 19, Ortsdurchfahrt Eisenach, III.
Bauabschnitt, zu erwirken und die Übernahme der Baulast der Ortsdurchfahrt der B 19
im Abschnitt Langensalzaer Straße – Dr.-M.-Mitzenheim-Straße durch die Stadt Eisenach
vorzubereiten.

II. Begründung

Im Ergebnis der am 9. und 10.03.2009 durchgeführten Planerwerkstatt liegt ein konzeptioneller Vorschlag
in der Qualität eines städtebaulichen Fachgutachtens vor, durch den im Sinne eines Paradigmenwechsels
wesentliche Elemente der bisherigen Projektarbeit in Frage gestellt und geänderte, strukturell relevante
Ziele formuliert werden.
Ein Wettbewerbs- und ein Bauleitplanverfahren, ein Realisierungskonzept und
Machbarkeitsuntersuchungen zum neuen Zentragen Omnibusbahnhof (ZOB), sowie als konkreteste
Ergebnisse die weitgehend abgeschlossene Sanierung des Altstandortes Farbenfabrik „Arzberger,
Schöpff & Co.“ und das für die Neutrassierung der B 19 geführte Planfeststellungsverfahren markieren –
neben zahlreichen Beschlüssen des Stadtrates - vor allem die seit 1990 geleistete intensive Arbeit an dem
stadtstrukturell so bedeutenden Projekt. Gleichwohl wurde bisher nicht erreicht, die für die weitere
planerische Vorbereitung wie bauliche Realisierung außerhalb der Planfeststellungstrassen relevanten
Themen so abzuarbeiten, dass eine belastbare, breit verankerte Projektbasis geschaffen wird. Auch die
Berufung der Arbeitsgruppe „Tor zur Stadt“ (AG) Anfang 2007, die gleichwohl eine Zäsur in der
Projektarbeit darstellt, führte nicht unmittelbar zur vollständigen Problemlösung. Insbesondere die
zwischen der Planfeststellung der B 19, der Investitionsplanung auf den Altlastenflächen der ehem.
Farbenfabrik, die Standortentscheidung für den neuen ZOB und die die insbesondere über das Teil-B-
Planverfahren Nr. 6.1 „Tor zur Stadt“ thematisierte Konfliktlage führte zu wiederholten
Grundsatzdiskussionen. Gleichwohl konnten aufgrund der Arbeit der AG 2008 sowohl eine machbare
Alternative für den ZOB-Standort aufgezeigt als auch die Durchführung einer Planerwerkstatt zur Lösung
der städtebaulichen Konflikte im Teil-B-Plan Nr. 6.1, manifestiert im Beschluss des Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschusses Nr. BVU 007/2008 vom 28.10.2008.
Für die Teilnahme an der Planerwerkstatt wurden mit der Einbindung der Büros Ackers Städtebau/Prof.
Ackers, Braunschweig, HKS Architekten+Gesamtplaner/Prof. Hestermann, Erfurt, und Gildehaus.Reich
Architekten/Hr.Flechtner, Weimar, 3 rennomierte, mit ähnlichen Problemlagen bereits vertraute
Architektur- und Stadtplanungsbüros, die zudem auch die fachliche Akzeptanz der H. Becker GmbH und
deren beauftragten Planers besaßen, gewonnen. Allen Büros wurden zusammengefasste Unterlagen zum
Projekt Tor zur Stadt und zum Plangebiet B-Plan Nr. 6.0/6.1 vorab zur Verfügung gestellt.

Das Resultat der Werkstattarbeit (Anlage 01) stellt deutlich die bisher nicht bzw. unbefriedigend gelösten
Konflikte heraus und macht teilweise sehr konsequente Lösungsvorschläge. Die folgenden, den
Teilnehmern vorgegebenen Voraussetzungen bzw. Ziele werden dabei übernommen bzw. berücksichtigt:

�  Errichtung eines neuen ZOB am Standort Gabelsbergerstraße;
�  Neutrassierung der Müllerstraße zwischen Bahnhofstraße und Eisenbahnüberführung

Schillerstraße, Einziehung der Gabelsbergerstraße;
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�  Fachmarktzentrum der H. Becker GmbH zwischen Bahnhofstraße, Nikolaiplatz  und
Waldhausstraße mit max. 12.000 m² Verkaufsfläche, Lösung der Erschließungsfrage;

�  Unterbringung eines Tagungszentrums mit ca. 1.000 m² in räumlicher Nähe zum
Fachmarktzentrum;

�  Aufwertung der Achse Bahnhofsvorplatz-Bahnhofstraße-Nikolaiplatz als Raum für
Fussgänger- und Radfahrer mit hoher Aufenthaltsqualität,

Folgende bisherige Projektziele werden demgegenüber aufgegeben bzw. in Frage gestellt:
�  konsequente Verkehrsberuhigung der Bahnhofstraße und des Bahnhofsvorplatzes

(Hauptmotiv für Planfeststellungsverfahren B 19, 3. BA),
�  Schaffung eines verkehrsberuhigten „Nikolaiplatzes“ als Pendant zum Karlsplatz
�  Trassierung der B 19 alternativ zum Steigungsabschnitt der Wartburgallee (weiteres Motiv

für Planfeststellung B 19), insbesondere Wegfall der Müllerstraße.

Zusammengefasst wird die Empfehlung der Planerwerkstatt von folgenden Elementen geprägt:
�  Verbreiterte und neu gegliederte Bahnhofstraße als Hauptverkehrsstraße mit B-19-Funktion

und attraktiven seitlichen Fußgänger/Radfahrbereichen
�  Erweiterter Nikolaiplatz zwischen Nikolaitor und Zugang Fachmarktzentrum, barrierearme

Querungszone Bahnhofstraße/Wartburgallee;
�  Kleiner Bahnhofsvorplatz mit westlicher Erweiterung zur Bahnhof-/ Gabelsbergerstraße und

südlicher Erweiterung bis Stadtpark und Zugang Fachmarktzentrum, barrierearme
Querungszone Bahnhofstraße;

�  Durchgehendes Baufeld für Fachmarktzentrum mit Zugängen an Nikolaiplatz,
Bahnhofsvorplatz und Bahnhofstraße, Bauhöhen analog Nachbarbestand
Bahnhofstraße/Nikolaiplatz, zusätzlich Höhendominante gegenüber Bahnhofstraße 23-33;
Andienung auf Südseite, Stellplätze in Unter- und Dachgeschoss mit Erschließung auf
Südseite;

�  Platzierung Tagungszentrum auf erweitertem Bahnhofsvorplatz, Anbindung an
Fachmarktzentrum möglich;

�  Erschließungsstraße auf bisheriger Trasse B 19/Waldhausstraße/Eichrodter Weg zur
Andienung Fachmarktzentrum und Zu-/Ausfahrt Stellplatzanlage, zusätzlich bei Erfordernis
Aufnahme von Verkehrsanteilen der B 19 möglich;

Die wesentlichste Konsequenz stellt die Aufgabe des Planfeststellungsverfahrens für die Ortsdurchfahrt
der B 19 dar, welches federführend vom Vorhabensträger Straßenbauamt Südwestthüringen im Auftrag
des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Medien (TMBLM) und auf Grundlage einer
Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Eisenach betrieben wird. Auf Grundlage der
Verwaltungsvereinbarung wurde bisher die Objektplanung LPh 1-4 HOAI, die erforderlichen
Fachgutachten (Verkehrstechnische Untersuchung, Schallemmissionsgutachten,…) sowie das eigentliche
Verwaltungsverfahren beim Thüringer Landesverwaltungsamt durchgeführt. Nach Aussagen der
beteiligten Behörden und insbesondere des TMBLM ist ein Anhalten des Verfahrens und eine
anschließende Einstellung möglich, wenn parallel durch die Stadt die Vorhabensträgerschaft für den Um-
und Ausbau der Ortsdurchfahrt der B 19 im Projektgebiet „Tor zur Stadt“ übernommen wird. Diese
Voraussetzung entspricht der vorgesehenen  Verfahrensweise bei der gemäß dem
Planfeststellungsverfahren um- und neu zu bauenden B 19 –Trasse. Das erforderliche Planungs- und
Baurecht für die B 19 – Trasse ist ohne Planfeststellungsverfahren gemäß § 17 b Abs. 2
Bundesfernstraßengesetz durch Bebauungsplan – hier durch das bereits laufende Verfahren B 6.0 / B 6.1
– herzustellen.
Zur Sicherung der Realisierbarkeit und der fachplanerischen Untersetzung des Werkstattergebnises sind
somit folgende Schritte kurzfristig erforderlich:

�  Anhalten des Planfeststellungsverfahrens für die Ortsdurchfahrt Eisenach der B 19, 3.
Bauabschnitt (im Weiteren formale Verfahrenseinstellung und Aufhebung der
Veränderungssperre);

�  Vorbereitung der Übernahme der Baulast und Vorhabensträgerschaft durch die Stadt
Eisenach für den für das Projekt  „Tor zur Stadt“ relevanten Abschnitt der Ortsdurchfahrt der
B 19;

�  Verkehrstechnische Prüfung/Nachweisführung des geänderten Straßensystems
(Bahnhofstraße – Bahnhofsvorplatz - Nikolaiplatz – Wartburgallee, Müllerstraße-
Schillerstraße, südliche Erschließungsstraße/Waldhausstraße/Eichrodter Weg) einschließlich
der Knotenpunkte, dabei besondere Berücksichtigung der Verbesserung der
Aufenthaltsqualität in der Achse Bahnhofsvorplatz-Bahnhofstraße-Nikolaiplatz;

�  Verkehrsplanerische Untersuchung der Effekte bzw. Konsequenzen für das 2002
beschlossene „Mittelfristige Verkehrskonzept Innenstadt“.
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Darüber hinaus ist bei Umsetzung des Werkstattergebnisses eine möglicherweise leicht verbesserte
Wirtschaftlichkeit des Projektes „Tor zur Stadt“ zu erwarten: durch die reduzierten öffentlichen
Verkehrsflächen (Wegfall südliche Müllerstraße), die Mehrfach-Funktion der Bahnhofstraße und das
Kofinanzierungs-/Umlegungspotenzial der südlichen Erschließungsstraße dürften sich die
Straßenbaukosten verringern lassen. Zudem entfallen - zumindest anteilig - die erheblichen Kosten für
den erforderlichen Rückerwerb der geplanten B-19-Trassenteile auf den Flächen der ehemaligen
Farbenfabrik durch den voraussichtlich künftigen Vorhabensträger Stadt.

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagen: Anlage 01: Ergebnisse der Planerwerkstatt
http://www.eisenach.de/fileadmin/files_db/Aktuelles/Beschluesse/Sitzung_April_2009_-
_TOP_10_-_Anlage_1_-_Ergebnisse_Planerwerkstatt_Tor_zur_Stadt.pdf

Anlage 02: Ergebnispräsentation Planerwerkstatt
http://www.eisenach.de/fileadmin/files_db/Aktuelles/Beschluesse/Sitzung_April_2009_-
_TOP_10_-_Anlage_2_-_Ergebnisse_Planerwerkstatt_Tor_zur_Stadt.pdf

Verteiler: Anlage 01: - Stadtratsmitglieder
- sachkundige Bürger des Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschusses und des Ausschusses für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Anlage 02: - Mitglieder und sachkundige Bürger des Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschusses und des Ausschusses für Stadtentwicklung,

  Wirtschaft, Kultur und Tourismus
- Fraktionsvorsitzende per Email
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

30.03.2009 939-55/2009 11 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

01                     

Betreff

Bebauungsplan der Stadt Eisenach Nr. 6.1 „Tor zur Stadt“
hier: Auslegungsbeschluss zum geänderten Entwurf

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

31.03.2009 5nöT

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss 30.03.2009 6öT

Haupt- und Finanzausschuss 01.04.2009 8öT

Stadtrat 03.04.2009 11öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung    Einnahmen Haushaltsstelle :
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

                              

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschl.-Nr.: 034/90; Beschl.-Nr.: 737/97; Beschl.-Nr.: 522/94; Beschluss-Nr.: 0576/2007; Beschluss-Nr. 0709/2008
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt,

4. die Änderung des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes der Stadt Eisenach Nr. 6.1 „Tor
zur Stadt“, 2. Entwurf, gemäß Anlage 01;

5. die Billigung des 2. Entwurfes zum Bebaungsplan der Stadt Eisenach Nr. 6.1 „Tor zur
Stadt“ mit nach 1. geänderten Geltungsbereich mit Begründung und Umweltbericht gemäß
Anlage 02;

6. Der Entwurf nach 2. wird zur öffentlichen Auslegung bestimmt  (Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung).

II. Begründung

Der Abwägungsbeschluss zum bereits ausgelegten 1. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6.1 „Tor zur
Stadt“ wurde am 29.10.2008 vom Stadtrat abgelehnt. Der bereits in der damaligen Beschlussvorlage
vorgesehene 2. Entwurf ist aufgrund des im Ergebnis der Planerwerkstatt vorgelegten städtebaulichen
Fachgutachtens zum Teil grundsätzlich geänderten Projektziele beim „Tor zur Stadt“ um so mehr
erforderlich. Die weiterhin erfolgende Herauslösung eines Teilbereichs aus dem Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 6.0 „Bahnhofsvorstadt“ hat zum Ziel, zunächst für die Flächen der ehemaligen
Farbenfabrik „Arzberger, Schöpff & Co.“ zwischen Bahnhofstraße, Waldhausstraße und Nikolaiplatz
qualifiziertes Planungsrecht zu schaffen. Das auf den im 2. Entwurf enthaltenen überbaubaren Flächen
vorgesehene Investitionsvorhaben beinhaltet die Errichtung eines Fachmarkt- bzw. Einkaufszentrums mit
max. 12.000 m² Verkaufsfläche, ergänzender Gastronomie- und Diensleistungsflächen sowie einer
integrierten Stellplatzanlage mit mind. 500 Stellplätzen.
Durch die Investition soll die mit der Förderung der Altlastensanierung der ehemaligen Farbenfabrik
verbundenen behördliche Auflage gegenüber dem dortigen Eigentümer, nämlich die Schaffung von
mindestens 75 gewerblichen Vollzeitarbeitsplätzen und ein Bauvolumen im Wert von mindestens 8 Mio. €
bis zum 31.12.2012, erfüllbar und zugleich die funktional wie stadtstrukturelle erforderliche Ergänzung der
Eisenacher Innenstadt um attraktive großflächige Einkaufsmöglichkeiten für innenstadtrelevante
Sortimente in Verbindung mit einem umfangreichen Stellplatzangebot geschaffen werden.
Der Geltungsbereich des 2. Entwurfs wird gegenüber dem des 1. Entwurfs von bisher ca. 2,47 ha um die
bisher im 1. Entwurf enthaltenen Elemente bzw. Teilflächen Bahnhofstraße, Bahnhofsvorplatz und der
überwiegende Teil des heutigen Stadtbusbahnhofs sowie das Grundstück Bahnhofstraße 36 reduziert und
umfasst nunmehr noch ca. 1,35 ha. Im Ergebnis der Planerwerkstatt werden für diese Bereiche
grundsätzlich geänderte Zielstellungen vorgeschlagen, die zunächst vertiefend untersucht werden
müssen. Daher ist deren Einbeziehung in das B-Plan-Verfahren derzeit nicht möglich, diese sind vielmehr
in das umgebende B-Plan-Verfahren Nr. 6.0 „Bahnhofsvorstadt“ aufzunehmen.
Die bisherige Trasse der südlichen Müllerstraße zwischen Bahnhof- und Waldhausstraße wird gemäß der
Empfehlung der Planerwerkstatt aufgegeben und in die überbaubaren Grundstücksflächen integriert,
wodurch eine zusammenhängende Bebauung zwischen Nikolaiplatz und östlicher Grenze des
Geltungsbereichs möglich wird. Ebenso folgt die geänderte südliche Geltungsbereichsgrenze nicht mehr
wie bisher der im Planfeststellungsverfahren enthaltenen Trasse der B 19 / Waldhausstraße, sondern
nimmt bereits die nördliche Begrenzung der von der Planerwerkstatt vorgeschlagenen schmaleren
Trassierung der südlichen Erschließungsstraße auf. An die geänderte östliche Grenze des
Geltungsbereichs soll sich entsprechend des Ergebnisses der Planerwerkstatt nach Verlegung des
Busbahnhofes der erweiterte Bahnhofsvorplatz anschließen.
Im geänderten Geltungsbereich enthalten bleiben Teilflächen des Nikolaiplatzes und des heutigen
Stadtbusbahnhofes, die als Fußgänger- bzw. Mischverkehrsflächen Erschließungsfunktionen für die
überbaubaren Flächen übernehmen werden. Die Erschließung der überbaubaren Flächen für den Kfz.-
Verkehr soll, bis auf das über den Nikolaiplatz zu erschließende Grundstück Bahnhofstraße 9,
ausschließlich über die südlich an den Geltungsbereich angrenzende vorhandene Trasse der
Waldhausstraße erfolgen. Sollte dadurch ein Ausbau der Waldhausstraße erforderlich werden, ist dieser
durch Erschließungsvertrag nach § 123 ff. BauGB zu regeln. Die benötigten Stellplätze sind im
Untergeschoss sowie in der Dachzone oberhalb des 1. OG unterzubringen. Die benötigten Stellplätze sind
im Untergeschoss sowie in der Dachzone oberhalb des 1. OG unterzubringen.
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Die Festsetzungen der Maße der baulichen Nutzung folgen den Vorschlägen der Planerwerkstatt, die Art
der baulichen Nutzung entspricht den Inhalten des 1. Entwurfes.
Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt in seiner 56. Sitzung am 30. März 2009 folgende
Punkte im B-Plan 6.1 zu berücksichtigen:
- Die Traufhöhen sollen enger an den Vorgaben des Werkstattergebnisses gefasst werden,

einschließlich einer Differenzierung/Schaffung von Hauptbaukörper zu Parkdecks
- Die Gestaltung des Baukörpers zum Bahnhofsvorplatz sollte sich ebenfalls näher an dem

Werkstattergebnis orientieren, insbesondere die Breite der Auskragung
- Auf der Südseite soll eine Bauflucht analog dem Werkstattergebnis geregelt werden
- Die Fassade soll in maßvollen Abständen vertikal gegliedert werden

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagen: Anlage 01: Änderung Geltungsbereich
Anlage 02 2. Entwurf B-Plan Nr. 6.1 mit Begründung u nd Umweltbericht

Auszug Umweltbericht:
http://www.eisenach.de/fileadmin/files_db/Aktuelles/Beschluesse/Sitzung_April_2009_-_TOP_11_-
_Anlage__3_-_B-Plan_Tor_zur_Stadt_-_Auszug_Umweltbericht.pdf

Textliche Festsetzungen
http://www.eisenach.de/fileadmin/files_db/Aktuelles/Beschluesse/Sitzung_April_2009_-_TOP_11_-
_Anlage__4_-_B-Plan_Tor_zur_Stadt_-_Textliche_Festsetzungen.pdf

Begründung:
http://www.eisenach.de/fileadmin/files_db/Aktuelles/Beschluesse/Sitzung_April_2009_-_TOP_11_-
_Anlage__5_-_B-Plan_Tor_zur_Stadt_-_Begruendung.pdf

Konzept:
http://www.eisenach.de/fileadmin/files_db/Aktuelles/Beschluesse/Sitzung_April_2009_-_TOP_11_-
_Anlage__6_-_Konzept.pdf

Verteiler: Anlage 01: - Stadtratsmitglieder
- sachkundige Bürger des Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschusses und des Ausschusses für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Anlage 02: - Mitglieder und sachkundige Bürger des Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschusses und des Ausschusses für Stadtentwicklung,

  Wirtschaft, Kultur und Tourismus
- Fraktionsvorsitzende







Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

25.03.2009 937-55/2009 12 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

                              

Betreff

Tor zur Stadt: Standort Zentraler Omnibusbahnhof – Grundsatzbeschluss

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

31.03.2009 6nöT

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss 30.03.2009 7öT

Haupt- und Finanzausschuss 01.04.2009 9öT

Stadtrat 03.04.2009 12öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung    Einnahmen Haushaltsstelle :
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

                              

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0111/2005 Beschluss-Nr.: 0245/2005 Beschluss-Nr.: 0576/2007 Beschluss-Nr.:           



I. Beschlussvorschlag

der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

1. die Aufhebung des Beschlusses Nr. 0111/2005;
2. die Einordnung des künftigen Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) am Standort

Gabelsbergerstraße entsprechend der Verkehrsuntersuchung des Büros SHP-
Ingenieure/Hannover 20.10.2008;

3. die Einordnung eines Busbereitstellungsplatzes am Standort
Bahnhofstraße/Langensalzaer Straße.

4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, für den ZOB und den Busbereitstellungsplatz
jeweils eine Vorplanung entspr. LPh 2 HOAI vorbehaltlich der Klärung der
fördertechnischen Voraussetzungen auszulösen und den Grunderwerb für den ZOB-
Standort vorzubereiten.

II. Begründung

Hintergrund
Dem bisherigen neuen ZOB-Standort „Bahnhofstraße“ liegen mehrere Beschlüsse des Stadtrates zu
Grunde: Beschluss Nr. 0111/2005 zur Machbarkeitsstudie ZOB, Beschluss Nr. 0245/2005 zum
Realisierungskonzept „Tor zur Stadt“ und Beschluss Nr. 0576/2007 über die Billigung und öffentliche
Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 6.1, zur planungsrechtlichen Sicherung des ZOB.
In der Begründung zum Beschluss Nr. 0576/2007 wurde allerdings bereits die Notwendigkeit der
Überarbeitung und Optimierung des ursprünglichen ZOB-Konzeptes angeführt Auf Grundlage einer
konkretisierten Bedarfsermittlung und aktueller ÖPNV-Daten erfolgte darauf hin vom Büro von Mörner +
Jünger, Suhl, im November 2007 eine nochmalige Überprüfung des Standortes „Bahnhofstraße“, in deren
Ergebnis eine Aufteilung der benötigten 16 Haltepositionen auf einen zentralen Kernbereich zwischen
Bahnhof- und Waldhausstraße und zwei ergänzende Teilbereiche innerhalb der Bahnhofstraße
vorgeschlagen wurde.
Die seit 2007 parallel geführte Diskussion innerhalb der Arbeitsgruppe „Tor zur Stadt“ (AG) führte
zunehmend zur vollständigen Infragestellung des ZOB-Standortes „Bahnhofstraße“ und zur Forderung
nach einer objektiven Prüfung von Alternativen. Aufgrund der verfügbaren Flächenpotenziale und der
relativen Nähe zum Hauptbahnhof und zur im Bereich Güterbahnhof vorgesehenen
Busbereitstellungsfläche kam alternativ lediglich der Bereich Gabelsbergerstraße-Müllerstraße in Frage.
Zur Prüfung der Machbarkeit unter Beibehaltung der Planfeststellungstrasse erfolgte zunächst eine
Untersuchung durch das Büro INVER, Erfurt, im Januar 2008. Im Ergebnis konnte an diesem Standort
unter den vorgegebenen Bedingungen kein funktionsfähiger ZOB mit 16 Haltepositionen nachgewiesen
werden.
Als Konsequenz wurde darauf hin von der AG die im Planfeststellungsverfahren definierte Lage der
Müllerstraße in Frage gestellt und eine weitere Untersuchung ohne einschränkende Vorgaben durch ein
bisher nicht involviertes Verkehrsplanungsbüro gefordert. Dazu wurden im Mai 2008 durch die AG 3
rennomierte Büros eingeladen und im Ergebnis das Büro SHP-Ingenieure, Hannover, beauftragt. Das
Büro legte seine Machbarkeitsstudie für den Standort Gabelsbergerstraße mit 5 Varianten am 09.06.2008
vor. Nach eingehender Prüfung innerhalb der AG und duch die KVG als federführendem ÖPNV-Träger
wurde Variante 4 (Anlage 01) als Vorzugslösung bestätigt, durch das Büro SHP-Ingenieure in Form einer
Verkehrsuntersuchung ergänzt am 20.10.2008 den Stadtrats-Ausschüssen BVU und SWKT näher
vorgestellt.
Vorbereitend wurde entsprechend Forderung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses vom
28.10.2008 ein Vergleich zwischen den Standorten „Bahnhofstraße“ und „Gabelsbergerstraße“ erarbeitet.
Dieser liegt dem Stadtrat als gesonderte Berichtsvorlage vor.

Standort Gabelsbergerstraße
Die Vorzugsvariante ermöglicht die Einordnung eines ZOB mit 16 Haltepositionen am Standort
Gabelsbergerstraße durch Verschiebung der geplante Trasse der Müllerstraße nach Westen und die
Einbeziehung von ca. 1.870 m² privater Grundstücksflächen. Der ZOB wird als zwischen Müller- und
Gabelsbergerstraße in Ost-West.-Richtung gespannte Anlage mit zentraler Haltestelleninsel und 3
Anbindungen an das Straßennetz (Müllerstraße, Bahnhofstraße, Schillerstraße) konzipiert. Es wird



verkehrstechnisch nachgewiesen, dass die in der Planfeststellung prognostizierte Verkehrsmenge auf der
geänderten Müllerstraße einschließlich der Knoten bewältigt werden kann. Die Gabelsbergerstraße wird in
den ZOB integriert und dient sowohl der Anbindung an das Straßennetz an den Knoten Bahnhofstraße/-
vorplatz und Schillerstraße als auch der Unterbringung von 4 Haltepositionen. Die Entfernung ZOB
(Mittelinsel) – Südeingang Hauptbahnhof ist mit ca. 120 m vertretbar im Rahmen einer modernen
Schnittstelle des öffentlichen Personenverkehrs. Die funktionale Verbindung zwischen ZOB und
Hauptbahnhof soll durch ein an der Ecke Bahnhofstraße/ Gabelsbergerstraße vorgeschlagenes ÖPNV-
Servicegebäude erfolgen. Dieses Konzept wird vom Ergebnis der Planerwerkstatt vom 09./10.03.2009
nicht in Frage gestellt.

Busbereitstellungsplatz
Voraussetzung für einen modernen und wirtschaftlichen ZOB war und ist die Auslagerung der bisher auf
beiden Busbahnhöfen mit erfüllten Abstellfunktion für umlaufbedingt länger wartende Busse. Dadurch
kann die benötigte ZOB-Fläche deutlich reduziert als auch durch die Schaffung eigener Sozialräume die
Arbeitsbedingungen des Personals verbessert werden. Während der Bereitstellungsplatz zunächst im
Gewerbegebiet „Eichrodter Weg“ in ca. 1,5 km Entfernung zum Hauptbahnhof geplant war, konnte
zwischenzeitlich ein optimaler Standort unmittelbar am künftigen Kreisverkehr Bahnhofstraße-
Langensalzaer Straße im Geltungsbereich des Teilbebauungsplanes Nr. 41.1 „Umstrukturierungsgebiet
ehemaliger Güterbahnhof“ gefunden werden. Dabei werden neben dem künftig aufzugebenden östlichen
Ende der Bahnhofstraße auch Teilflächen der von der Stadt bereits erworbenen Grundstücke
Bahnhofstraße 58 (Flur 57 Flst. 5707/1) und Eichrodter Weg 13 (Flur 57, Flurstück 5707/2) einbezogen.
Das auf Grundstück Eichrodter Weg 13 vorhandene Gebäude des ehem. Kraftverkehrs soll als Funktions-
und Sozialgebäude umgenutzt werden (Anlage 02).

Zusammenfassung
Auf Grundlage dieses Beschlusses kann im Projektgebiet Tor zur Stadt ein neuer ZOB in Nachbarschaft
zum Hauptbahnhof und dadurch ein zeitgemäßer moderner Verknüpfungspunkt aller Verkehrsarten als
„Schnittstelle der Mobilität“ geschaffen werden. Die Belange des Stadt- und Regionalbusverkehrs werden
mit dem neuen ZOB dabei mehr als ausreichend berücksichtigt, durch die Schaffung einer separaten
Busbereitstellungsfläche ist eine optimale Flächennutzung und Betriebsdurchführung möglich. Mit der
künftigen Platzierung des ZOB steht der Raum gegenüber dem Hauptbahnhof für eine städtebauliche
Aufwertung im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben des privaten Investors auf dem Gelände der
ehemaligen Farbenfabrik zur Verfügung

Zur weiteren planerischen Vorbereitung ist nunmehr die notwendige Objektplanung, zunächst in LPh 2
HOAI, für ZOB und Busbereitstellungsfläche in Auftrag zu geben und bis August 2009 fertig zu stellen.
Dadurch können neben einer Konkretisierung der künftigen Verkehrsanlagen insbesondere die
verkehrstechnischen Zusammenhänge herausgearbeitet als auch die Finanzierungsvoraussetzungen
durch eine eine aktualisierte ÖPNV-Förderanmeldung beim Thüringer Landesamt Bau und Verkehr
geschaffen werden. Der Stadtrat ist entsprechend der weiteren notwendigen Schritte zu beteiligen.

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagen: Anlage 01: Verkehrsuntersuchung ZOB Gabelsbergerstraße  (SHP-
Ingenieure):
http://www.eisenach.de/fileadmin/files_db/Aktuelles/Beschluesse/Sitzung_April_2009_-
_TOP_12_-_Anlage__1_-_Verkehrsuntersuchung_Muellerstrasse.pdf

Anlage 02: Lageskizze Busbereitstellungsplatz (LEG)

Verteiler: Anlage 01: - an Mitglieder und sachkundige Bürger des Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschussese und des Ausschusses für Stadtentwick- lung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus sowie an die Fraktionsvorsitzenden

Anlage 02: - an Mitglieder und sachkundige Bürger des Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschussese und des Ausschusses für Stadtentwick- lung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

  - an alle Stadtratsmitglieder
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Anlage 2:
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrat-Sitzung TOP Stadtratsitzung

27.02.2009 927-55/2009 13 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
�  Beschlussvorlage
�  Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

��� ��������	
���
�
���������������

Betreff

Jahresabschluss des Regiebetriebes für das Geschäftsjahr 2008

Hier: Bestellung Wirtschaftsprüfer

Vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen
Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis BeschlussBeratungsfolge

(zutreffendes ankreuzen) öff. n.öff. ja nein Enth. Nr.

� Beigeordnetensitzung

� Ortsteilrat

� Rechnungsprüfungsausschuss

� Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

� Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

� Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

� Jugendhilfeausschuss

� Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschuss

� Haupt- und Finanzausschuss � 01.04.2009 10öT

� Stadtrat � 03.04.2009 13öT

Finanzielle Auswirkungen
�  keine Berührung des Wirtschaftsplans
�  Berührung des Wirtschaftsplans
     �  Erfolgsplan
     �  Vermögensplan
     �  Investitionsplan zum Vermögensplan

Sachkonto:  59900          Kostenstelle: 10500
Bereich:
Seite:                              Lfd. Nr.:

Mittel
Lt. Wirtschaftsplan bzw.
Nachtrag d. lfd. Jahres

- EUR -

     Ausgaberest aus VJ bzw.
Verpflichtungsermächtigung

- EUR -

insgesamt

- EUR -
Wirtschaftsplan

Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

= verbleib. Planansatz

28.000,00 28.000,00

         0,00

28.000,00
Frühere Beschlüsse
Beschl.-Nr.: 0507/2007 Beschl.-Nr.: 0651/2008 Beschl-Nr.: Beschl.-Nr.:
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt und Finanzausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
die Bestellung des Wirtschaftsprüfungs-unternehmens

Bavaria Revisions- und Treuhand AG
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaf t
Steigerstraße 41
99096 Erfurt

als Prüfer für den Jahresabschluss des Geschäftsjah res 2008 des Regiebetriebes der
Stadt Eisenach „Amt für Tiefbau und Grünflächen“.

II. Begründung

Mit der Betriebssatzung für den Regiebetrieb der Stadt Eisenach wurde eine Führung nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten und damit die entsprechende Geltung der Vorschriften der
Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) über die Wirtschaftsführung und das
Rechnungswesen festgeschrieben.
Infolge der entsprechenden Anwendung der Bestimmungen des § 25 ThürEBV hinsichtlich der
Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses hat gemäß Abs. 3 S. 2 dieser Vorschrift auch
für den Regiebetrieb neben der örtlichen Rechnungsprüfung eine Abschlussprüfung durch
einen Wirtschaftsprüfer zu erfolgen.

Die Jahresabschlüsse 2006 und 2007 der Stadtwerke Eisenach wurden durch die Bavaria
Revisions- und Treuhand AG geprüft.
In Anlehnung an die Empfehlung des Werkausschusses/Stadtrates zum Wechsel des
Wirtschaftsprüfungsunternehmens mit einer 3 – Jahresfrist wurden bei der Vergabe der
Leistung -Abschlussprüfung des Eigenbetriebes für das Geschäftsjahr 2006- seinerzeit bereits
Festpreisangebote eingeholt, die auf einen 3-jährigen Prüfungszeitraum ausgerichtet waren.

Das wirtschaftlichste Festpreisangebot der Bavaria Revisions- und Treuhand AG mit einer
Angebotssumme von 14.713,60 EUR je Abschlussprüfung stellte damit zugleich eine
Angebotsgrundlage für eine Auftragserteilung für die beiden folgenden Geschäftsjahre 2007
und 2008 dar.

Unter Berücksichtigung der Effizienz einer mehrjährigen Abschlussprüfung durch ein
Wirtschaftsprüfungsunternehmen und der sehr guten Erfahrungen mit diesem Unternehmen,
nicht zuletzt wegen der über die Prüfungshandlungen hinausgehenden Beratung und
Unterstützung in buchhalterischen und steuerrechtlichen Fragen wird die nochmalige
Bestellung der  Bavaria Revisions- und Treuhand AG als Prüfer empfohlen.

Die Zuständigkeit des Stadtrates der Stadt Eisenach für die Bestellung des Abschlussprüfers
ergibt sich aus § 26 Abs. 2 Ziff. 12 ThürKO.

Matthias Doht Gisela Rexrodt
Oberbürgermeister                                                   Dezernentin für Bau, Umwelt und Verkehr
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Stadtverwaltung
Eisenach
Herr Oberbürgermeister
M. Doht
                                                                       Eisenach, den 08.03.09

09.03.2009 928-55/2009 14öT

Antrag:

Gegenstand:
Mindestlöhne in städtischen Gesellschaften und bei städtischen

Anteilseignerschaften

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt,

sich dafür einzusetzen, dass bei der Stadtverwaltung, bei stadteigenen Unternehmen,  sowie bei Unternehmen an
denen die Stadt mehrheitlich beteiligt ist, Löhne gezahlt werden, die mindestens 7,50 Euro Brutto Stundenlohn
betragen.

Begründung:

Thüringenweit arbeiten inzwischen 25 Prozent der Beschäftigten im Niedriglohnbereich. Das bedeutet, dass
durchschnittlich der Bruttostundenlohn der Betroffenen bei 5,22 Euro liegt. Dies ist für uns nicht akzeptabel. Auch
Eisenacher Erwerbstätige sind von dieser Situation betroffen.
Die Stadt Eisenach als mittelbarer und unmittelbarer Arbeitgeber und als wichtiger Auftraggeber in der Region sollte
eine Vorreiterrolle übernehmen.
Eisenach sollte sich selbst verpflichten, Löhne zu zahlen, mittels derer Arbeitnehmer über ein
Haushaltsnettoeinkommen verfügen, was ihnen ein Leben ohne zusätzliche staatliche Unterstützung ermöglicht: Der
durch Arbeit erworbene Lohn muss ausreichen, um laufende Lebenshaltungskosten decken zu können.
Erfahrungen in europäischen Nachbarländern, die einen Mindestlohn eingeführt haben (18 von 25 Länder), zeigen,
das Sozialdumping verhindert werden kann, die gewerkschaftliche Vertretung der Arbeitnehmerinnen gestärkt wird
und die Binnenwirtschaft gekräftigt wird.
Gerade Klein – und Mittelständige Unternehmen profitieren von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohn, da
ein Wettlauf um Aufträge durch Lohnsenkung wirksam verhindert wird.

 Karin May                                    Uwe Schenke
Fraktionsvorsitzende Stadtrat
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Stadtverwaltung
Eisenach
Herr Oberbürgermeister
M. Doht Eisenach, den 08.03.2009

09.03.2009 929-55/2009 15 ö.T.

Antrag:

Gegenstand:
Umsetzung Konjunkturpaket II

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat möge beschließen:

1. Bei der Umsetzung des Konjunkturpakets II in der Stadt Eisenach wird erwartet, dass die Auswahl und der
Einsatz von Investitionen aus dem Konjunkturpaket in einem für die Bürgerinnen und Bürger transparenten
Verfahren erfolgen.

      2.  Die Maßnahmen in Eisenach aus dem Konjunkturprogramm II (Bundesdrucksache
           16/11740) werden in einer von der Verwaltung erarbeiteten Vorlage – wenn notwendig
           im Dringlichkeits- oder Eilverfahren – durch den Stadtrat noch vor Ablauf der
           Meldefristen an die Landesregierung beraten und beschlossen sowie öffentlich über das

Ergebnis informiert

Begründung:

Die Bundesregierung wird im Rahmen des Konjunkturpakets II für die nächsten
beiden Jahre Finanzhilfen auch für die Stadt Eisenach zur Verfügung stellen. In
einem Entwurf zu einer Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes
zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen ist eine Frist zur
Berichterstattung der Länder bis Ende Mai 2009 gesetzt. Um diese Frist in den
Ländern gerecht zu werden, müssen die Planungen in den Kommunen sehr schnell
voran getrieben und zum Abschluss gebracht werden.

Die Planung der Investitionen aus diesem Maßnahmepaket in Eisenach wird von der
Verwaltung vorbereitet, muss aber von den demokratisch gewählten Vertreter/innen
im Stadtrat legitimiert werden.

Daher sind schnellstmöglich entsprechende Sitzungen zur Vorbereitung und
Verabschiedung einzuberufen. Dieser Antrag soll verhindern, dass durch terminliche
Enge die Beschlussfassung über Maßnahmevorschläge der Verwaltung erst
nachträglich ohne Eingriffsmöglichkeiten durch die demokratisch gewählten
Mandatsträger/innen erfolgt.

            Karin May                                                          Uwe Schenke

Fraktionsvorsitzende                         Stadtrat
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16.03.2009 930-55/2009         16 ö.T.

Eisenach, den 13.03.2009
Antrag

Der Stadtrat beschließt :

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bezugnehmend auf die "Vereinfachung der Vergaberichtlinien für
Bauleistungen u.a." das Konjunkturpaket II betreffend, eine Beraterkommission für die Vergaben zum
Konjunkturpaket II zu berufen, der ein Vertreter der Kreishandwerkskammer und ein Vertreter der IHK
angehören.

Begründung:

Die Bundesregierung beschloss am 27.Januar 2009 zur Beschleunigung von Investitionen, die Vergabeverfahren des
Bundes für die Jahre 2009 und 2010 zu vereinfachen. Diese sehen u.a. vor:

Beschränkte Ausschreibungen und freihändige Vergaben ohne nähere Begründung sind nach den einschlägigen
Vorschriften zugelassen, wenn der geschätzte Auftragswert folgende Wertgrenzen nicht überschreitet:

Bei Bauleistungen:
Beschränkte Ausschreibung bis 1 000 000 EUR
Freihändige Vergabe bis 100 000 EUR.

Bei Liefer- und Dienstleistungen:
Beschränkte Ausschreibung und freihändige Vergaben bis 100 000  EUR

Mit dieser Beraterkommission wird die nötige Transparenz dieser Vergaben gewährleistet und auch der Verwaltung
wird kompetent unterstützt.

Stefan Schweßinger
Fraktionsvorsitzende

Stadtverwaltung Eisenach
Herrn
Oberbürgermeister Matthias Doht
Markt 2

99817 Eisenach

Stadtratsfraktion Eisenach
          
Stefan Schweßinger

(Fraktionsvorsitzender)

Regina Gudrun Müller

          
          
Geschäftsstelle
Karlstraße 5/7
99817 Eisenach
Telefon: 03691/ 73 23 05
Handy: 0177 / 29 31 722
email: stefan.schwessinger@t-online.de

B Ü N D N I S 9 0 / D I E  G R Ü N E N  -  S t a d t r a t s f r a k t i o n  E i s e n a c h

Stadtverwaltung Eisenach
Herrn
Oberbürgermeister Matthias Doht
Markt 2

99817 Eisenach

Stadtratsfraktion Eisenach
          
Stefan Schweßinger

(Fraktionsvorsitzender)

Regina Gudrun Müller

          
          
Geschäftsstelle
Karlstraße 5/7
99817 Eisenach
Telefon: 03691/ 73 23 05
Handy: 0177 / 29 31 722
email: stefan.schwessinger@t-online.de

B Ü N D N I S 9 0 / D I E  G R Ü N E N  -  S t a d t r a t s f r a k t i o n  E i s e n a c h
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16.03.2009 931-55/2009 17 ö.T.
Eisenach, den 13.03.2009

Antrag

Der Stadtrat beschließt:

Die Stadt Eisenach tritt dem freiwilligen Aktionsbündnis für eine gentechnikfreie Landwirtschaft in
Thüringen bei. Alle land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen im Stadtgebiet sollen von gentechnisch
veränderten Organismen freigehalten werden. Für die Flächen, die sich im Eigentum der Stadt befinden,
werden Pacht- oder Nutzungsverträge entsprechend geändert, ggf. bei Verlängerung und Neuabschluss.
Bei Flächen, die nicht dem Zugriff der Stadt unterliegen, wirbt die Stadt bei den Eigentümern oder
Nutzungsberechtigten, sich ebenfalls dem Aktionsbündnis anzuschließen.
Die Stadt wird auch darauf hinwirken, die umliegenden Kommunen und den Wartburgkreis ebenfalls in
das Bündnis zu integrieren.

Begründung:

Eine stabile Mehrheit von über 80% aller Thüringerinnen und Thüringer spricht sich seit Jahren gegen Gentechnik in
der Landwirtschaft aus, dies belegen entsprechende Umfragen immer wieder aufs Neue. Auf dem Gebiet der Stadt
Eisenach befinden sich 44,5 km ² landwirtschaftliche Nutzflächen und 37 km² forstwirtschaftliche Flächen, das sind
ca. 80,4 % der Gesamtfläche.
Die Stadtratsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN will mit diesem Antrag einen weiteren Schritt in die
Richtung gehen den Freistaat zur gentechnikfreien Zone zu erklären und dies zum Markenzeichen Thüringens
machen. Gentechnisch veränderte Pflanzen bringen den Verbraucherinnen und Verbrauchern keinen Nutzen - bergen
aber noch unüberschaubare Risiken.

Die freie Entscheidung von Unternehmerinnen und Unternehmern, Verbraucherinnen und Verbraucher für eine
gentechnikfreie Produktion wird ebenso wie die gesamte Imkerei durch den Genmais-Anbau in Frage gestellt. Viele
Studien weisen auf eine Gefährdung für Mensch, Tier und Umwelt durch die vorhandenen Gift-Gene im Gen-Mais
MON810 hin.
Da gleichzeitig auch kein Verbraucher fordert, gentechnisch veränderte Nahrungsmittel angeboten zu bekommen,
wollen auch der weit überwiegende Teil der Lebensmittelverarbeiter und –händler gentechnikfreie Rohstoffe haben.
Schließlich muß der Wettbewerbsvorteil der hiesigen Landwirtschaft
erhalten werden: Sie kann die Nachfrage nach garantiert gentechnikfreien Produkten befriedigen.

Der deutsche Imkerbund hat auf der Veranstaltung zu seinem 100-jährigen Bestehen einstimmig ein Positionspapier
zur sogenannten Grünen Gentechnik verabschiedet. Das Papier macht deutlich, dass die übergroße Mehrheit der
Imkerinnen und Imker in Deutschland die Gentechnik ablehne. Es wird darauf verwiesen, dass die Einführung der
Gentechnik eine große Gefahr für die Imkerei darstellt.

Unterstützung erhielten die Gentechnikkritiker von unerwarteter Seite. Der Präsident des Deutschen
Bauernverbandes, Gerd Sonnleitner, überraschte im Februar mit der Forderung, MON810-Mais aufgrund
"ungeklärter Unsicherheiten beim Anbau" zu verbieten. Beispielhaft ist das ganze Land Österreich eine
gentechnikfreie Zone hinsichtlich der Landwirtschaft.

Die o.g. Anliegen waren die Grundlage für das bereits im November 2003 gegründete Thüringer Aktionsbündnis,
dem bis heute neben Umwelt- und Anbauverbänden auch die Evangelischen Kirche und zahlreiche
landwirtschaftliche Erzeuger beigetreten sind.

Stefan Schweßinger
Fraktionsvorsitzender
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Anlage:

Kurzdarstellung

Das Aktionsbündnis für eine gentechnikfreie Landwirtschaft in Thüringen

Im November 2003 wurde das Aktionsbündnis "Für eine gentechnikfreie Landwirtschaft in Thüringen" gegründet.
Wissend um die Risiken der Gentechnik (in ökologischer und wirtschaftlicher Sicht) fühlt sich dieses
Aktionsbündnis verpflichtet, einen Beitrag zu leisten, Probleme um die Anwendung der Gentechnik in der
Landwirtschaft zu lösen. Der derzeit sicherste, da einzig gangbarer Weg, Streit zwischen Nutzern und Gegnern der
Gentechnik zu verhindern, ist die Schaffung gentechnikfreier Zonen, der einzige Weg, die Kontamination von
Anbauflächen mit gentechnisch-verändertem Material zu verhindern.

Auch in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Bauernverband, wie am 20. November 2003 bei der
"Gentechniktagung" in Weimar/Thüringen, bildet Aufklärung über Gentechnik und die kritische Begleitung der
schleichenden Einführung sogenannter "Grüner" Gentechnik seit vielen Jahren einen Schwerpunkt der Arbeit der
Thüringer Umweltverbände.

Im Sommer 2003 kam es zur Bildung eines Initiativkreises aus BUND, GRÜNER LIGA und Thüringer Ökoherz
e.V., woraus am 10. November 2003 der Gründungsaufruf für ein "Aktionsbündnis für eine gentechnikfreie
Landwirtschaft in Thüringen" hervorging. Am 18. November 2003 konnte schließlich die Gründung des
Aktionsbündnisses öffentlich bekanntgegeben werden. Die Mitbegründer waren BUND, GRÜNE LIGA, Thüringer
Ökoherz e.V., Attac, Gäa, Demeter, Ökoflur GmbH und die Evangelische Landeskirche, weitere Verbände,
Erzeuger, Verarbeiter und Einzelpersonen schlossen sich bis heute an.

In der Erklärung des Bündnisses heißt es daher u.a.
Statt mit der Gentechnik Streit in die Dörfer zu tragen, setzt das Aktionsbündnis "Für eine gentechnikfreie
Landwirtschaft in Thüringen" auf "Faire Nachbarschaft". Das heißt: Landwirtschaftsbetriebe schließen sich mit ihren
Nachbarn zu gentechnikfreien Regionen zusammen. Die einfachste und wirksamste Methode, Probleme mit der
Gentechnik zu vermeiden ist - die Gentechnik vermeiden.
Mit der Aktion "Für eine gentechnikfreie Landwirtschaft in Thüringen" wollen wir dem Beispiel anderer
Bundesländer und EU-Staaten folgen, in denen auf der Basis freiwilliger Selbstverpflichtungen bereits
gentechnikfreie Zonen "ausgerufen" wurden. Wir bauen dabei auf zahlreiche Unterstützer von der evangelischen
Landeskirche über die Imker bis hin zum Bauernverband, der seine Mitglieder angesichts der vielen offenen Fragen
ebenfalls die Aussaat von GVO nicht empfiehlt.
Für eine gentechnikfreie Landwirtschaft in Thüringen !
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16.03.2009 932-55/2009 18öT
Eisenach, den 14.03.2009

Antrag

Der Oberbürgermeister wird beauftragt die Möglichkeit bis zum August 2009 zu prüfen,

dass die Stadt Eisenach und ihre mehrheitlichen Beteiligungsgesellschaften bei
Baumaßnahmen nur noch „Natursteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit“ insbesondere
für Pflastersteine verwenden mit den global anerkannten Zertifizierungen des Fair-Stone-
Projektes (win=win)

Begründung:

Nach Angaben von UNICEF müssen heute 190,7 Millionen Kinder zwischen fünf und 14 Jahren arbeiten, mehr als
die Hälfte davon in Asien. Rund 80% der Natursteine, die in Deutschland verbaut werden, kommen derzeit aus
Asien, vor allem aus Indien und China.
Durch die vor kurzem ausgestrahlte Phoenix/ARD-Dokumentation „Kindersklaven“ über Kinderarbeit
gelang jetzt den Filmemachern der Nachweis , dass wertlose Zertifizierungen im Umlauf sind, die ohne jegliche
Kontrolle der tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten erstellt werden  z.B. bei indischen Pflastersteinen. Sie sind
mittlerweile der Renner bei den deutschen Steinhändlern - und kosten nur rund die Hälfte von einem deutschen
Stein. Nur solche billigen Steine haben bei öffentlichen Ausschreibungen inzwischen überhaupt eine Chance. Viele
deutsche Firmen behaupten, ihre Steine seien "kinderarbeitsfrei". Doch gerade Pflastersteine werden von Kindern
geschlagen.
Wir wollen mit diesem Antrag dazu beitragen, nicht auf Kosten dieser Kinder und Arbeiter, die unter
unmenschlichen Bedingungen gezwungen sind ihren Lebensunterhalt bestreiten, zu unserem Vorteil zu wirtschaften
und zu leben.
Fair Stone bemüht sich um eine weltweite Verbreitung seines Sozialstandards mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen
der Menschen in der Natursteinwirtschaft insbesondere in Asien, Afrika und Lateinamerika zu verbessern. Dieser

Stadtverwaltung Eisenach
Herrn
Oberbürgermeister Matthias Doht
Markt 2

99817 Eisenach

Stadtratsfraktion Eisenach
          
Stefan Schweßinger

(Fraktionsvorsitzender)

Regina Gudrun Müller

          
          
Geschäftsstelle
Karlstraße 5/7
99817 Eisenach
Telefon: 03691/ 73 23 05
Handy: 0177 / 29 31 722
email: stefan.schwessinger@t-online.de
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Standard beschränkt sich nicht nur auf die Vermeidung ausbeuterischer Kinderarbeit sondern neben diesen sind bei
Fair Stone Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie arbeitsrechtliche und ökologische Kriterien gleichbedeutend.
Auch der deutsche Städtetag weist seine Mitglieder auf diesen ersten vollständigen Standard für die Beschaffung von
importierten Natursteinen hin.

Stefan Schweßinger
Fraktionsvorsitzender

Anlage:

Das Fair Stone Projekt

Hintergrund

Rund 80% der Natursteine, die in Deutschland verbaut werden, kommen derzeit aus Asien, vor allem Indien und
China. Die Natursteinproduktion ist dort besonders günstig, aber oft zu Lasten der Arbeiter in den Betrieben.
Gesetzliche Regelungen für Beschäftigung und Arbeitsschutz werden in der Praxis kaum beachtet. Unfälle mit
tödlichem Ausgang, Berufsunfähigkeit wegen Staublunge und weitgehende Missachtung internationaler
Mindeststandards sind weitverbreitet. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Arbeiter liegt bei 40 Jahren.
Fair Stone bemüht sich um eine weltweite Verbreitung seines Sozialstandards mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen
der Menschen in der Natursteinwirtschaft insbesondere in Asien, Afrika und Lateinamerika zu verbessern.

Das Projekt FAIR STONE China

Win=Win wird in den kommenden zwei Jahren in Kooperation mit chinesischen und deutschen Natursteinhändlern
das Fair Stone Projekt (Faltblatt) durchführen. Zusammen haben wir einen speziellen Sozialstandard für die
Natursteinindustrie entwickelt, den die Betriebe schrittweise erreichen werden. Es ist nicht unsere Absicht,
gewünschte Ergebnisse zu erzwingen, wir wollen das chinesische Management für einen dauerhaften, auf
Verbesserung ausgerichteten Dialog gewinnen.
Das Projekt wurde durch die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) aus öffentlichen Mitteln
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mitfinanziert.
Unsere Partner.
 
Das Projekt FAIR STONE Indien

Zusammen mit einem Konsortium von sechs deutschen Unternehmen übertragen wir den Fair Stone
Standard auf Indien. Indische Exportsteinbrüche und weiterverarbeitende Betriebe, welche für die
deutsche Grabmalindustrie produzieren sind seit einiger Zeit stark der Kritik ausgesetzt und müssen auf
den Vorwurf reagieren, sie würden mit Kinderarbeit produzieren.
Das Konsortium deutscher Importeure will aktiv den Betrieben helfen sich zu verbessern und internationale
Standards einzuhalten.
Bisher beschränkt sich der Standard in Indien jedoch nur auf das Verbot von ausbeuterischer Kinder- und
Zwangsarbeit.

Der Beirat

Der ehrenamtliche Beirat achtet darauf, dass die Fair Stone Kriterien ausgewogen und breitenwirksam sind. Er
überwacht die Fortschritte und leistet wichtige Öffentlichkeitsarbeit, um Fair Stone bekannter zu machen.
Dem Beirat gehören an:

Walter Riester MdB, Arbeitsminister a.D

Dr. Wolfgang Schuster, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart

Prof. Dr. Michael von Hauff, Internationaler Sozialexperte Universität Kaiserslautern

Klaus Mai, Architekt, Hansestadt Lübeck

Prof. Dr. Maximilian Gege, Vorsitzender von B.A.U.M. e.V., Hamburg

-

¾
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01.04.2009

Beantwortung der Anfrage 404/2009 – Aufstellung aller Gutachten

Sehr geehrter Herr Voß,

wie bereits telefonisch besprochen, wird die Beantwortung der Anfrage erst in der Sitzung des Stadtrates am 08. Mai
2009 erfolgen. Diese Verzögerung ergibt sich aus dem Umfang der Recherche, die für die Aufstellung der Gutachten
erforderlich ist.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Stadtverwaltung
Eisenach
Herr Oberbürgermeister
M. Doht

15.03.2009

Barrierefreien Zugangs zu Wahllokalen:

Anfrage zur Stadtratssitzung

Bei der Wahl zum Oberbürgermeister 2006 äußerten Menschen mit Behinderung
ihren Unmut über die nicht behindertengerechte Zugänglichkeit „ihres“ Wahllokals.

Für Bürger, die auf die Nutzung eines Rollstuhls oder eines Rollators angewiesen
sind, ist der Zugang oft nur unter erschwerten Bedingungen oder gar nicht möglich.

Oftmals bedarf es nur geringfügiger baulicher Veränderungen bzw. temporärer
Maßnahmen, wie z.B. des Einsatzes von Rampen, um den Zustand zu korrigieren.

Wir fragen:

1. Welche Wahllokale in Eisenach, die bei den letzten  Wahlen  benutzt wurden,
sind mittlerweile barrierefrei erreichbar und welche nicht?

2. Welche Maßnahmen wurden bzw. werden getroffen, um zukünftig den
barrierefreien Zugang zu allen Wahllokalen zu sichern ?

Uwe Schenke
Stadtrat

-

¾



Stadtverwaltung, Markt 1, 99817 Eisenach Telefonzentrale: (0 36 91) 670-800 Bürgerbüro Eisenach, Markt 22, 99817 Eisenach

Sprechzeiten: Bankverbindung: Sprechzeiten: Mo, Di u. Do 7:00 - 18:00 Uhr
Mo 9:00 - 12:00 Uhr Wartburg-Sparkasse Mi 7:00 - 13:00 Uhr
Di 9:00 - 12:00 Uhr  14:00 - 15:30 Uhr BLZ 840 550 50, Konto-Nr. 2003 Fr 7:00 - 16:00 Uhr
Mi geschlossen Sa 9:00 - 12:00 Uhr
Do 9:00 - 12:00 Uhr  14:00 - 18:00 Uhr E-Mail: info@eisenach.de
Fr 9:00 - 12:00 Uhr Internet : http://www.eisenach.de E-Mail: buergerbuero@eisenach.de

Stadtverwaltung � Postfach 1462 � 99804 Eisenach � Amt: 30  Rechts- und Organisationsamt

Stadtratsfraktion Gebäude: Goldschmiedenstraße 1
DIE LINKE. Auskunft erteilt: Frau Seelig

Telefon: (0 36 91) 670 175

Telefax: (0 36 91) 670 931

E-Mail:

organisation@eisenach.de

AZ: 30/se

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum

31.03.2009

Anfrage zur Stadtratssitzung – Reg.-Nr. 405/2009

Sehr geehrter Herr Schenke,

Ihre Fragen möchte ich wie folgt beantworten:

1. Welche Wahllokale in Eisenach, die bei den letzten Wahlen benutzt wurden, sind mittlerweile barrierefrei
erreichbar und welche nicht?

Die Stadt Eisenach ist in 43 Wahlbezirke aufgeteilt. Von den entsprechenden 43 Wahllokalen sind 11
Wahllokale barrierefrei. Eine Übersicht über die Wahllokale ist als Anlage beigefügt.

2. Welche Maßnahmen wurden bzw. werden getroffen, um zukünftig den barrierefreien Zugang zu allen
Wahllokalen zu sichern?

Der Wahlleitung stehen keine gesonderten Mittel für entsprechende Umbaumaßnahmen an öffentlichen
Gebäuden zur Verfügung. Sofern Investitionen an öffentlichen Gebäuden der Stadt getätigt werden, welche auch
als Wahllokale genutzt werden, ist es - unabhängig von der ja nur kurzfristigen Nutzung als Wahllokal -
sinnvoll, einen barrierefreien Zugang zu schaffen. Dies wird von der Stadtverwaltung auch angestrebt.
Im übrigen hat der Gesetzgeber durch entsprechende Veränderungen die Möglichkeit der Briefwahl erheblich
erleichtert, welche auch im barrierefreien Briefwahlbüro im Markt 22 über mehrere Wochen ausgeübt werden
kann.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Nr. Stimmbezirk
(Anschrift in 99817 Eisenach)

Genauer Wahlraum Eingang Behinderten-
gerechter Zugang

1 Förderzentrum,
Ziegeleistr. 53

Speisesaal,
Kellergeschoss

Nebeneingang
Nordseite

2 Medizinische Fachschule (I),
Nordplatz 2

Raum 1,
Erdgeschoss

Zugang über
Nordplatz

3 Kunstpavillon,
Wartburgallee 47

Konferenzraum,
Erdgeschoss

Haupteingang

4 Mosewaldschule,
Nordplatz 3

Raum 6,
Erdgeschoss

Haupteingang

5 Medizinische Fachschule (II),
Nordplatz 2

Raum 2,
Erdgeschoss

Zugang über
Nordplatz

6 Bürgerhaus (I),
Ernst-Thälmann-Straße 94

Colleg,
Erdgeschoss

Haupteingang X

7 Wartburgschule,
Wilhelm-Pieck-Straße 1

Raum 103, Erdgeschoss Haupteingang

8 Elisabeth-Gymnasium,
Nebestraße 24

Raum 102,
1. OG

Haupteingang

9 St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH,
Mühlhäuser Straße 94

Personalrestaurant,
1. OG

Haus M X

10 Werner-Aßmann-Halle,
An der Katzenaue

Konferenzraum,
1. OG

Haupteingang

11 Wartburg-Sparkasse,
Rennbahn 6

Schulungsraum,
Erdgeschoss

Haupteingang X

12 Berufsakademie (I),
Am Wartenberg 2

Raum 105, Erdgeschoss Zugang über
Haupteingang bzw.
Fahrstuhl

X

13 Staatl. Berufsschulzentrum,
Palmental 14

Raum 02,
Kellergeschoss

Haupteingang

14 Oststadtschule (I),
Altstadtstraße 30

Raum 101, Erdgeschoss Haupteingang

15 Grundschule Am Petersberg, Langensalzaer
Straße 44

Raum 1,
Erdgeschoss

Haupteingang

16 Gaststätte Siedlerschänke,
Finkengasse 1

Saal,
Erdgeschoss

Eingang über
Gartenbereich

17 Amt für Tiefbau und Günflächen,
Heinrichstraße 11

Foyer,
Erdgeschoss

Haupteingang

18 Oststadtschule (II),
Altstadtstraße 30

Raum 102, Erdgeschoss Haupteingang

19 Ernst-Abbe-Gymnasium (II),
Wartburgallee 60

Raum 6,
Erdgeschoss

Haupteingang

20 Musikschule,
Kurstraße 1

Saal,
1. OG

Haupteingang

21 Ernst-Abbe-Gymnasium (I),
Wartburgallee 60

Raum 9,
Erdgeschoss

Haupteingang

22 Bürgerbüro,
Markt 22

Bürgerbüro,
Erdgeschoss

Haupteingang X

23 Volkshochschule,
Schmelzerstraße 19

Raum 7,
Erdgeschoss

Haupteingang

24 Jakob-Schule,
Karl-Marx-Straße 10

Raum 108, Erdgeschoss Haupteingang X

25 Ernst-Abbe-Gymnasium,
Theaterplatz 3, Haus III

Raum 1,
Erdgeschoss

Haupteingang
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Nr. Stimmbezirk
(Anschrift in 99817 Eisenach)

Genauer Wahlraum Eingang Behinderten-
gerechter Zugang

26 Geschwister-Scholl-Schule,
Katharinenstraße 150

Raum 9,
1. OG

Haupteingang

27 ABS GmbH Eisenach,
Gaswerkstraße 9

Schulungsraum,
1. OG

Haupteingang

28 Hörselschule,
Stedtfelder Straße 81 a

Raum 101, Erdgeschoss Haupteingang

29 Altenpflegeheim Haus Wartburgblick,
Am Michelsbach 12

Andachtsraum,
Erdgeschoss

Haupteingang X

30 Diakonie-Verbund Nessetalwerkstatt
Stockhausen, Zum Wehr 14

Speiseraum,
Erdgeschoss

Haupteingang X

31 Bürgerraum Stedtfeld,
Denkmalsplatz 1

Bürgerraum, 1. OG Haupteingang

32 Bürgerraum Wartha,
Mühlenweg 5

Bürgerraum,
Erdgeschoss

Haupteingang

33 Bürgerraum Göringen,
Steingasse 3

Bürgerraum,
Erdgeschoss

Haupteingang

34 Bürgerraum Stregda,
Alte Poststraße/ Sportplatz

Bürgerraum,
Erdgeschoss

Haupteingang X

35 Bürgerraum Madelungen,
Am Eichelberg 11

Bürgerraum,
1. OG

Haupteingang

36 Bürgerraum Neukirchen,
Kirchstraße 7

Bürgerraum,
1. OG

Haupteingang

37 Bürgerraum Berteroda,
Am Schlößchen 6

Bürgerraum,
Erdgeschoss

Haupteingang

38 Bürgerraum Hötzelsroda,
Eisenacher Straße 55

Bürgerraum,
Erdgeschoss

Haupteingang

39 Bürgerraum Neuenhof,
Schulplan 2

Bürgerraum,
Erdgeschoss

Haupteingang

40 Rennsteigwanderhaus Hörschel,
Rennsteigstraße 9

Erdgeschoss Haupteingang

41 Bürgerhaus (II),
Ernst-Thälmann-Straße 94

Raum 6,
Erdgeschoss

Haupteingang X

42 Berufsakademie (II),
Am Wartenberg 2

Raum 104, Erdgeschoss Zugang über
Haupteingang bzw.
Fahrstuhl

X

43 Vereinshaus Sommergewinnszunft
Kasseler Straße 16

Versammlungsraum Haupteingang
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Eisenach, den 12.03.2009

Anfrage zur Stadtratssitzung am 03.04.2009
„Situation Landestheater Eisenach 2009“

Auf Grund von Berichten über sehr geringe Zuschauerzahlen, bis hin zu möglichen Spielausfällen bei Vorstellungen
des Eisenacher Landestheaters seit dem Übergang des Hauses in die Kulturstiftung Meinigen-Eisenach am
01.01.2009 und dem von vielen beklagten Qualitätsverlust der Öffentlichkeitsarbeit des LTE

fragen wir den Oberbürgermeister:

1. Welche Statistiken über die Besucherzahlen im Eisenacher Theater liegen
    dem Oberbürgermeister seit Übernahme durch Kulturstiftung Meinigen-Eisenach vor ?

2. Wie bewertet der Oberbürgermeister die Besucherzahlen ?  Welches sind die
    Gründe für den Besucherrückgang ?

3. Welche Maßnahmen gedenkt der Oberbürgermeister zu ergreifen, dass der
    Erhalt des Eisenacher Theaters gesichert wird ? Werden die vertraglichen Verpflichtungen zwischen
    den beiden unabhängigen Theatern in Eisenach und Meinigen strikt eingehalten ?

4. Welche Maßnahme ergreift der Oberbürgermeister, damit die Öffentlichkeitsarbeit im Landestheater
    Eisenach verbessert wird?

Stefan Schweßinger
Fraktionsvorsitzender

Stadtratsbüro Eisenach
Markt 1

99817 Eisenach

Stadtratsfraktion Eisenach
          
Stefan Schweßinger

(Fraktionsvorsitzender)

Regina Gudrun Müller

          
          
Geschäftsstelle
Karlstraße 5/7
99817 Eisenach
Telefon: 03691/ 73 23 05
Handy: 0177 / 29 31 722
email: stefan.schwessinger@t-online.de

B Ü N D N I S 9 0 / D I E  G R Ü N E N  -  S t a d t r a t s f r a k t i o n  E i s e n a c h
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31.03.2009

Beantwortung der Anfrage 406/2009 – Situation Landestheater Eisenach 2009

Sehr geehrter Herr Schweßinger,

als Anlage wird Ihnen das vom Eisenacher Landestheater erarbeitete Antwortschreiben übergeben.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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An den Oberbürgermeister
Herrn Matthias Doht
Markt 2
99817 Eisenach

Mittwoch, 8. April 2009

Anfrage zur Stadtratssitzung am 03.April 2009

          Öffentlichkeitsarbeit des Landestheaters Eisenach

Klappern gehört zum Geschäft, sagt der Volksmund. Ein Haus wie unser
Landestheater braucht eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit. Diese fand bisher
auf gutem Niveau statt. Zuletzt freilich häufen sich die kritischen Stimmen. Ein
Weg der Werbung sicherlich, Ankündigungsplakate in Geschäften der Stadt,
wodurch diese Geschäfte auch ihre Verbundenheit und Unterstützung mit dem
Landestheater dokumentieren. Doch wenn Geiger oder Cellisten die Läden
abklappern müssen, um Werbung ins Schaufenster kleben zu dürfen, kann von
einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit kaum die Rede sein. Wir wollen mehr
Besucher in unser Theater locken. Wir wollen mehr Menschen für unser Theater
begeistern. Wir müssen das Interesse hierzu auch mittels professioneller Werbung
wecken.

Welche Möglichkeiten der Einflussnahme beabsichtigt der Oberbürgermeister, um
die Öffentlichkeitsarbeit des Landestheaters Eisenach wieder zu verbessern?

Thomas Levknecht
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An den Oberbürgermeister
Herrn Matthias Doht
Markt 2
99817 Eisenach

Mittwoch, 8. April 2009

Anfrage zur Stadtratssitzung am 03. April 2009

          Zufahrt zu den Kleingartenanlagen „Eliasperle“
                      und „An der Rabenhöhle“

Die Zufahrt zu den Kleingartenanlagen „Eliasperle“ und „An der Rabenhöhle“ von
der Kasseler Straße wurde durch den Forstwirtschaftsbetrieb aufgeschottert
(Kosten ca. 9.000 €). Ende des vergangenen Jahres wurden durch die Stadt
Eisenach fünf querliegende Wasserrinnen zum besseren Abfluss des Wassers auf
dieser Zufahrt installiert. Diese haben jedoch solch eine Tiefe, dass ein Befahren
der Zufahrt sowohl für die Kleingärtner als auch für Forstfahrzeuge ausgesprochen
gefahrvoll ist. Verschiedene Kleingärtner der Anlagen klagen, trotz vorsichtigen
Fahrens, über Schäden an den Unterböden ihrer Fahrzeuge; nicht jeder ist in
Besitz eines Geländewagens.

Unsere Anfrage:
Besteht die Möglichkeit, die Wasserrinnen auf halbe Tiefe anzuheben oder die
Wasserrinnen mit Rosten zu versehen?

Th. Levknecht

-

¾
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Anfrage zur Stadtratssitzung – Reg. – Nr. 408/2009

Sehr geehrter Herr Levknecht,

ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt:

Besteht die Möglichkeit, die Wasserrinnen auf halber Tiefe anzuheben oder die Wasserrinnen mit Rosten zu
versehen?

Die Zufahrt zu den Kleingartenanlagen „Eliasperle“ und „An der Rabenhöhle“ wurde im letzten Jahr instandgesetzt,
zur besseren Ableitung des Oberflächenwassers sind Querrinnen angeordnet.
Bei der Abnahme wurde festgestellt, dass diese Rinnen etwas zu tief angelegt sind und nachprofiliert werden müssen.
Eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer bestand nicht.

Aufgrund der Witterung ist die Ausführung der Nacharbeiten auf die 14. KW festgelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister


